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ANHANG XV-D 

 

LISTE VON ZUGESTÄNDNISSEN (REPUBLIK MOLDAU) 

Nomenklatur der 

Republik Moldau 

aus dem Jahr 2011 

Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

02031110 Tierkörper oder halbe Tierkörper, von Hausschweinen, frisch oder gekühlt 20 % + 200 EUR/t Zollkontingent 1 

(4 000 t) 

02031211 Schinken und Teile davon, mit Knochen, von Hausschweinen, frisch oder gekühlt 20 % + 200 EUR/t Zollkontingent 1 

(4 000 t) 

02031219 Schultern und Teile davon, mit Knochen, von Hausschweinen, frisch oder gekühlt 20 % + 200 EUR/t Zollkontingent 1 

(4 000 t) 

02031911 Vorderteile und Teile davon, von Hausschweinen, frisch oder gekühlt 20 % + 200 EUR/t Zollkontingent 1 

(4 000 t) 

02031913 Kotelettstränge und Teile davon, von Hausschweinen, frisch oder gekühlt 20 % + 200 EUR/t Zollkontingent 1 

(4 000 t) 

02031915 Bäuche "Bauchspeck" und Teile davon, von Hausschweinen, frisch oder gekühlt 20 % + 200 EUR/t Zollkontingent 1 

(4 000 t) 

02031955 Fleisch von Hausschweinen, ohne Knochen, frisch oder gekühlt (ausg. Bäuche 

"Bauchspeck" und Teile davon) 

20 % + 200 EUR/t Zollkontingent 1 

(4 000 t) 

02031959 Fleisch von Hausschweinen, mit Knochen, frisch oder gekühlt (ausg. ganze oder halbe 

Tierkörper, Schinken oder Schultern und Teile davon sowie Vorderteile, Kotelettstränge, 

Bäuche "Bauchspeck" und Teile davon) 

20 % + 200 EUR/t Zollkontingent 1 

(4 000 t) 
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Nomenklatur der 

Republik Moldau 

aus dem Jahr 2011 

Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

02032110 Tierkörper oder halbe Tierkörper, von Hausschweinen, gefroren 20 % + 200 EUR/t Zollkontingent 1 

(4 000 t) 

02032211 Schinken und Teile davon, mit Knochen, von Hausschweinen, gefroren 20 % + 200 EUR/t Zollkontingent 1 

(4 000 t) 

02032219 Schultern und Teile davon, mit Knochen, von Hausschweinen, gefroren 20 % + 200 EUR/t Zollkontingent 1 

(4 000 t) 

02032911 Vorderteile und Teile davon, von Hausschweinen, gefroren 10 % + 200 EUR/t Zollkontingent 1 

(4 000 t) 

02032913 Kotelettstränge und Teile davon, von Hausschweinen, gefroren 10 % + 200 EUR/t Zollkontingent 1 

(4 000 t) 

02032915 Bäuche "Bauchspeck" und Teile davon, von Hausschweinen, gefroren 10 % + 200 EUR/t Zollkontingent 1 

(4 000 t) 

02032955 Fleisch von Hausschweinen, ohne Knochen, gefroren (ausg. Bäuche "Bauchspeck" und 

Teile davon) 

10 % + 200 EUR/t Zollkontingent 1 

(4 000 t) 

02032959 Fleisch von Hausschweinen, mit/ohne Knochen, gefroren (ausg. ganze oder halbe 

Tierkörper, Schinken oder Schultern und Teile davon sowie Vorderteile, Kotelettstränge, 

Bäuche "Bauchspeck" und Teile davon) 

10 % + 200 EUR/t Zollkontingent 1 

(4 000 t) 

02063000 Schlachtnebenerzeugnisse von Schweinen, genießbar, frisch oder gekühlt 15 10-S 

02064100 Lebern von Schweinen, genießbar, gefroren 15 10-S 
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Nomenklatur der 

Republik Moldau 

aus dem Jahr 2011 

Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

02064920 Schlachtnebenerzeugnisse von Hausschweinen, genießbar, gefroren (ausg. Lebern) 15 10-S 

02071110 Hühner "Hausgeflügel" gerupft, entdarmt, mit Kopf und Ständer, genannt "Hühner 83 

v.H.", frisch oder gekühlt 

20 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 

02071130 Hühner "Hausgeflügel" gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, mit Hals, Herz, 

Leber und Muskelmagen, genannt "Hühner 70 v.H.", frisch oder gekühlt 

20 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 

02071190 Hühner "Hausgeflügel", gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, 

Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Hühner 65 v.H.", frisch oder gekühlt, sowie 

andere Angebotsformen von Hühnern, unzerteilt, frisch oder gekühlt (ausg. sog. "Hühner 

83 v.H." und "Hühner 70 v.H.") 

20 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 

02071210 Hühner "Hausgeflügel", gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, aber mit Hals, 

Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Hühner 70 v.H.", gefroren 

15 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 
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Nomenklatur der 

Republik Moldau 

aus dem Jahr 2011 

Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

02071290 Hühner "Hausgeflügel", gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, ohne Hals, 

Herz, Leber und Muskelmagen, genannt "Hühner 65 v.H.", gefroren, sowie andere 

Angebotsformen von Hühnern, unzerteilt, gefroren (ausg. "Hühner 70 v.H.") 

15 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 

02071310 Teile von Hühnern "Hausgeflügel", entbeint, frisch oder gekühlt 20 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 

02071320 Hälften oder Viertel von Hühnern "Hausgeflügel", frisch oder gekühlt 20 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 

02071330 Flügel, ganz, auch ohne Flügelspitzen, von Hühnern "Hausgeflügel", frisch oder gekühlt  20 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 

02071350 Brüste und Teile davon, unentbeint, von Hühnern "Hausgeflügel", frisch oder gekühlt  20 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 

02071360 Schenkel und Teile davon, unentbeint, von Hühnern "Hausgeflügel", frisch oder gekühlt  20 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 

02071399 Schlachtnebenerzeugnisse von Hühnern "Hausgeflügel", genießbar, frisch oder gekühlt 

(ausg. Lebern) 

20 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 
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Nomenklatur der 

Republik Moldau 

aus dem Jahr 2011 

Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

02071410 Teile von Hühnern "Hausgeflügel", entbeint, gefroren 15 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 

02071420 Hälften oder Viertel von Hühnern "Hausgeflügel", gefroren 15 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 

02071430 Flügel, ganz, auch ohne Flügelspitzen, von Hühnern "Hausgeflügel", gefroren 15 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 

02071440 Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder Flügelspitzen, von Hühnern 

"Hausgeflügel", gefroren 

15 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 

02071450 Brüste und Teile davon, unentbeint, von Hühnern "Hausgeflügel" gefroren 15 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 

02071460 Schenkel und Teile davon, unentbeint, von Hühnern "Hausgeflügel", gefroren 15 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 

02071470 Teile von Hühnern "Hausgeflügel", unentbeint, gefroren (ausg. Hälften oder Viertel, 

ganze Flügel, auch ohne Flügelspitzen, Rücken, Hälse, Rücken mit Hälsen, Sterze oder 

Flügelspitzen, Brüste oder Schenkel und Teile davon) 

15 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 
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Nomenklatur der 

Republik Moldau 

aus dem Jahr 2011 

Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

02071491 Lebern von Hühnern "Hausgeflügel", genießbar, gefroren 15 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 

02071499 Schlachtnebenerzeugnisse von Hühnern "Hausgeflügel", genießbar, gefroren (ausg. 

Lebern) 

15 % + 100 EUR/t Zollkontingent 2 

(4 000 t) 

02109941 Lebern von Hausschweinen, genießbar, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert 15 10-A 

02109949 Schlachtnebenerzeugnisse von Hausschweinen, genießbar, gesalzen, in Salzlake, 

getrocknet oder geräuchert (ausg. Lebern) 

15 10-A 

04011010 Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von <= 1 GHT, in unmittelbaren Umschließungen 

mit einem Inhalt von <= 2 l 

15 Zollkontingent 3 

(1 000 t) 

04011090 Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von <= 1 GHT (ausg. in unmittelbaren 

Umschließungen mit einem Inhalt von<= 2 l) 

15 Zollkontingent 3 

(1 000 t) 
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Nomenklatur der 

Republik Moldau 

aus dem Jahr 2011 

Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

04012011 Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von <= 3 GHT, jedoch > 1 GHT, in unmittelbaren 

Umschließungen mit einem Inhalt von <= 2 l 

15 Zollkontingent 3 

(1 000 t) 

04012019 Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von <= 3 GHT, jedoch > 1 GHT (ausg. in 

unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von <= 2 l) 

15 Zollkontingent 3 

(1 000 t) 

04012091 Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von > 3 GHT, jedoch <= 6 GHT, in unmittelbaren 

Umschließungen mit einem Inhalt von <= 2 l 

15 Zollkontingent 3 

(1 000 t) 

04012099 Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von > 3 GHT, jedoch <= 6 GHT (ausg. in 

unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von <= 2 l) 

15 Zollkontingent 3 

(1 000 t) 

04013011 Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von <= 21 GHT, jedoch > 6 GHT, in 

unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von <= 2 l 

15 Zollkontingent 3 

(1 000 t) 

BGBl. III - Ausgegeben am 28. Juni 2016 - Nr. 116 7 von 120

www.ris.bka.gv.at



 

 

EU/MD/Anhang XV-D/de 8 

Nomenklatur der 

Republik Moldau 

aus dem Jahr 2011 

Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

04013019 Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von <= 21 GHT, jedoch > 6 GHT (ausg. in 

unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von <= 2 l) 

15 Zollkontingent 3 

(1 000 t) 

04013031 Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von > 21 GHT, jedoch <= 45 GHT, in 

unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von <= 2 l 

15 Zollkontingent 3 

(1 000 t) 

04013039 Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von > 21 GHT, jedoch <= 45 GHT (ausg. in 

unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von <= 2 l) 

15 Zollkontingent 3 

(1 000 t) 

04013091 Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von > 45 GHT, in unmittelbaren Umschließungen 

mit einem Inhalt von <= 2 l 

15 Zollkontingent 3 

(1 000 t) 

04013099 Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von > 45 GHT (ausg. in unmittelbaren 

Umschließungen mit einem Inhalt von <= 2 l) 

15 Zollkontingent 3 

(1 000 t) 
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Nomenklatur der 

Republik Moldau 

aus dem Jahr 2011 

Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

04021011 Milch und Rahm, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem 

Milchfettgehalt von <= 1,5 GHT, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, in 

unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von <= 2,5 kg 

10 10-A 

04021019 Milch und Rahm, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem 

Milchfettgehalt von <= 1,5 GHT, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, in 

unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von > 2,5 kg 

10 10-A 

04021091 Milch und Rahm, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem 

Milchfettgehalt von <= 1,5 GHT, mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, in 

unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von <= 2,5 kg 

10 10-A 

04021099 Milch und Rahm, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem 

Milchfettgehalt von <= 1,5 GHT, mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, in 

unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von > 2,5 kg 

10 10-A 

04022111 Milch und Rahm, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem 

Milchfettgehalt von > 1,5 GHT, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, in 

unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von <= 2,5 kg 

10 10-A 

04022117 Milch und Rahm, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem 

Milchfettgehalt von <= 11 GHT, jedoch > 1,5 GHT, ohne Zusatz von Zucker oder 

anderen Süßmitteln, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts 

von > 2,5 kg oder in anderer Aufmachung 

10 10-A 
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Nomenklatur der 

Republik Moldau 

aus dem Jahr 2011 

Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

04022119 Milch und Rahm, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem 

Milchfettgehalt von > 11 GHT, jedoch <= 27 GHT, ohne Zusatz von Zucker oder 

anderen Süßmitteln, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts 

von > 2,5 kg oder in anderer Aufmachung 

10 10-A 

04022191 Milch und Rahm, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem 

Milchfettgehalt von > 27 GHT, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, in 

unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von <= 2,5 kg 

10 10-A 

04022199 Milch und Rahm, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem 

Milchfettgehalt von > 27 GHT, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, in 

unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von > 2,5 kg 

10 10-A 

04022915 Milch und Rahm, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem 

Milchfettgehalt von <= 27 GHT, jedoch > 1,5 GHT, mit Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 

<= 2,5 kg (ausg. Milch zur Ernährung von Säuglingen, in luftdicht verschlossenen 

Behältnissen mit einem Gewicht des Inhalts von <= 500 g) 

10 10-A 

04022919 Milch und Rahm, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem 

Milchfettgehalt von <= 27 GHT, jedoch > 1,5 GHT, mit Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 

> 2,5 kg 

10 10-A 

04022991 Milch und Rahm, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem 

Milchfettgehalt von > 27 GHT, mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, in 

unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von <= 2,5 kg 

10 10-A 
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Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

04022999 Milch und Rahm, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem 

Milchfettgehalt von > 27 GHT, mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, in 

unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von > 2,5 kg 

10 10-A 

04029111 Milch und Rahm, eingedickt, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit 

einem Milchfettgehalt von <= 8 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Gewicht des Inhalts von <= 2,5 kg (ausg. in Pulverform, granuliert oder in anderer fester 

Form) 

10 10-A 

04029119 Milch und Rahm, eingedickt, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit 

einem Milchfettgehalt von <= 8 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Gewicht des Inhalts von > 2,5 kg (ausg. in Pulverform, granuliert oder in anderer fester 

Form) 

10 10-A 

04029131 Milch und Rahm, eingedickt, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit 

einem Milchfettgehalt von > 8 GHT, jedoch <= 10 GHT, in unmittelbaren 

Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von <= 2,5 kg (ausg. in Pulverform, 

granuliert oder in anderer fester Form) 

10 10-A 

04029139 Milch und Rahm, eingedickt, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit 

einem Milchfettgehalt von > 8 GHT, jedoch <= 10 GHT, in unmittelbaren 

Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von > 2,5 kg (ausg. in Pulverform, 

granuliert oder in anderer fester Form) 

10 10-A 
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04029151 Milch und Rahm, eingedickt, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit 

einem Milchfettgehalt von > 10 GHT, jedoch <= 45 GHT, in unmittelbaren 

Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von <= 2,5 kg (ausg. in Pulverform, 

granuliert oder in anderer fester Form) 

10 10-A 

04029159 Milch und Rahm, eingedickt, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit 

einem Milchfettgehalt von > 10 GHT, jedoch <= 45 GHT, in unmittelbaren 

Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von > 2,5 kg (ausg. in Pulverform, 

granuliert oder in anderer fester Form) 

10 10-A 

04029191 Milch und Rahm, eingedickt, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit 

einem Milchfettgehalt von > 45 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Gewicht des Inhalts von <= 2,5 kg (ausg. in Pulverform, granuliert oder in anderer fester 

Form) 

10 10-A 

04029199 Milch und Rahm, eingedickt, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit 

einem Milchfettgehalt von > 45 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Gewicht des Inhalts von > 2,5 kg (ausg. in Pulverform, granuliert oder in anderer fester 

Form) 

10 10-A 

04029911 Milch und Rahm, eingedickt, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit 

einem Milchfettgehalt von <= 9,5 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Gewicht des Inhalts von <= 2,5 kg (ausg. in Pulverform, granuliert oder in anderer fester 

Form) 

10 10-A 
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04029919 Milch und Rahm, eingedickt, mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem 

Milchfettgehalt von <= 9,5 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht 

des Inhalts von > 2,5 kg (ausg. in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form) 

10 10-A 

04029931 Milch und Rahm, eingedickt, mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem 

Milchfettgehalt von > 9,5 GHT, jedoch <= 45 GHT, in unmittelbaren Umschließungen 

mit einem Gewicht des Inhalts von <= 2,5 kg (ausg. in Pulverform, granuliert oder in 

anderer fester Form) 

10 10-A 

04029939 Milch und Rahm, eingedickt, mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem 

Milchfettgehalt von > 9,5 GHT, jedoch <= 45 GHT, in unmittelbaren Umschließungen 

mit einem Gewicht des Inhalts von > 2,5 kg (ausg. in Pulverform, granuliert oder in 

anderer fester Form) 

10 10-A 

04029991 Milch und Rahm, eingedickt, mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem 

Milchfettgehalt von > 45 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht 

des Inhalts von <= 2,5 kg (ausg. in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form) 

10 10-A 

04029999 Milch und Rahm, eingedickt, mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem 

Milchfettgehalt von > 45 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht 

des Inhalts von > 2,5 kg (ausg. in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form) 

10 10-A 
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04051011 Butter, natürliche, mit einem Fettgehalt von >= 80 GHT, jedoch <= 85 GHT, in 

unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von <= 1 kg (ausg. 

entwässerte Butter und Ghee) 

15 % + 500 EUR/t Zollkontingent 3 

(1 000 t) 

04051019 Butter, natürliche, mit einem Fettgehalt von >= 80 GHT, jedoch <= 85 GHT (ausg. in 

unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von <= 1 kg sowie 

entwässerte Butter und Ghee) 

15 % + 500 EUR/t Zollkontingent 3 

(1 000 t) 

04051030 Butter, rekombinierte, mit einem Fettgehalt von >= 80 GHT, jedoch <= 85 GHT (ausg. 

entwässerte Butter und Ghee) 

15 % + 500 EUR/t Zollkontingent 3 

(1 000 t) 

04051050 Molkenbutter mit einem Fettgehalt von >= 80 GHT, jedoch <= 85 GHT (ausg. 

entwässerte Butter und Ghee) 

15 % + 500 EUR/t Zollkontingent 3 

(1 000 t) 

04051090 Butter mit einem Fettgehalt von > 85 GHT, jedoch <= 95 GHT (ausg. entwässerte Butter 

und Ghee) 

15 % + 500 EUR/t Zollkontingent 3 

(1 000 t) 

04052010 Milchstreichfette mit einem Fettgehalt von >= 39 GHT, jedoch < 60 GHT 20 % + 500 EUR/t Zollkontingent 3 

(1 000 t) 
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04052030 Milchstreichfette mit einem Fettgehalt von >= 60 GHT, jedoch <= 75 GHT 20 % + 500 EUR/t Zollkontingent 3 

(1 000 t) 

04052090 Milchstreichfette mit einem Fettgehalt von > 75 GHT, jedoch < 80 GHT 20 % + 500 EUR/t Zollkontingent 3 

(1 000 t) 

04059010 Fettstoffe aus der Milch, mit einem Fettgehalt von >= 99,3 GHT und mit einem 

Wassergehalt von <= 0,5 GHT 

20 % + 500 EUR/t Zollkontingent 3 

(1 000 t) 

04059090 Fettstoffe aus der Milch sowie entwässerte Butter und Ghee (ausg. mit einem Fettgehalt 

von >= 99,3 GHT und mit einem Wassergehalt von <= 0,5 GHT sowie natürliche Butter, 

rekombinierte Butter und Molkenbutter) 

20 % + 500 EUR/t Zollkontingent 3 

(1 000 t) 

04061020 Frischkäse "nichtgereifter Käse", einschl. Molkenkäse, und Quark [Topfen], mit einem 

Fettgehalt von <= 40 GHT 

10 5-A 

04061080 Frischkäse "nichtgereifter Käse", einschl. Molkenkäse, und Quark [Topfen], mit einem 

Fettgehalt von > 40 GHT 

10 5-A 

04062090 Käse aller Art, gerieben oder in Pulverform (ausg. Glarner Kräuterkäse [sog. 

Schabziger]) 

10 5-A 
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04063010 Schmelzkäse, weder gerieben noch in Pulverform, zu dessen Herstellung keine anderen 

Käsesorten als Emmentaler, Greyerzer und Appenzeller und gegebenenfalls als Zusatz 

Glarner Kräuterkäse (sog. Schabziger) verwendet worden sind, in Aufmachungen für den 

Einzelverkauf, mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse von <= 56 GHT 

10 3-A 

04063031 Schmelzkäse, weder gerieben noch in Pulverform, mit einem Fettgehalt von <= 36 GHT 

und mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse von <= 48 GHT (ausg. 

Schmelzkäsemischungen aus Emmentaler, Greyerzer und Appenzeller, auch mit Zusatz 

von Glarner Kräuterkäse [sog. Schabziger], in Aufmachungen für den Einzelverkauf) 

10 3-A 

04063039 Schmelzkäse, weder gerieben noch in Pulverform, mit einem Fettgehalt von <= 36 GHT 

und mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse von > 48 GHT (ausg. 

Schmelzkäsemischungen aus Emmentaler, Greyerzer und Appenzeller, auch mit Zusatz 

von Glarner Kräuterkäse [sog. Schabziger], in Aufmachungen für den Einzelverkauf und 

mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse von <= 56 GHT) 

10 3-A 
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04063090 Schmelzkäse, weder gerieben noch in Pulverform, mit einem Fettgehalt von > 36 GHT 

(ausg. Schmelzkäsemischungen aus Emmentaler, Greyerzer und Appenzeller, auch mit 

Zusatz von Glarner Kräuterkäse [sog. Schabziger], in Aufmachungen für den 

Einzelverkauf und mit einem Fettgehalt in der Trockenmasse von <= 56 GHT) 

10 3-A 

04069001 Käse für die Verarbeitung (ausg. Frischkäse, einschl. Molkenkäse, Quark, Schmelzkäse, 

Blauschimmelkäse und anderer Käse mit einer Marmorierung des Teiges, hervorgerufen 

durch Penicillium roqueforti, sowie Käse, gerieben oder in Pulverform) 

10 5-A 

04069013 Emmentaler (ausg. gerieben oder in Pulverform und solcher für die Verarbeitung) 10 5-A 

04069021 Cheddar (ausg. gerieben oder in Pulverform sowie für die Verarbeitung) 10 5-A 

04069023 Edamer (ausg. gerieben oder in Pulverform sowie für die Verarbeitung) 10 5-A 

04069025 Tilsiter (ausg. gerieben oder in Pulverform sowie für die Verarbeitung) 10 5-A 

04069027 Butterkäse (ausg. gerieben oder in Pulverform sowie für die Verarbeitung) 10 5-A 
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04069029 Kashkaval (ausg. gerieben oder in Pulverform sowie für die Verarbeitung) 10 5-A 

04069050 Schafkäse oder Büffelkäse in Behältern, die Salzlake enthalten, oder in Beuteln aus 

Schaf- oder Ziegenfell (ausg. Feta) 

10 5-A 

04069069 Käse mit einem Fettgehalt von <= 40 GHT und einem Wassergehalt in der fettfreien 

Käsemasse von <= 47 GHT, a.n.g. 

10 5-A 

04069078 Gouda, mit einem Fettgehalt von <= 40 GHT und einem Wassergehalt in der fettfreien 

Käsemasse von > 47 GHT, jedoch <= 72 GHT (ausg. gerieben oder in Pulverform sowie 

für die Verarbeitung) 

10 5-A 

04069086 Käse mit einem Fettgehalt von <= 40 GHT und einem Wassergehalt in der fettfreien 

Käsemasse von > 47 GHT, jedoch <= 72 GHT, a.n.g. 

10 5-A 

04069087 Käse mit einem Fettgehalt von <= 40 GHT und einem Wassergehalt in der fettfreien 

Käsemasse von > 52 GHT, jedoch <= 62 GHT, a.n.g. 

10 5-A 
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04069088 Käse mit einem Fettgehalt von <= 40 GHT und einem Wassergehalt in der fettfreien 

Käsemasse von > 62 GHT, jedoch <= 72 GHT, a.n.g. 

10 5-A 

04069093 Käse mit einem Fettgehalt von <= 40 GHT und einem Wassergehalt in der fettfreien 

Käsemasse von > 72 GHT, a.n.g. 

10 5-A 

04069099 Käse mit einem Fettgehalt von > 40 GHT, a.n.g. 10 5-A 

07020000 Tomaten, frisch oder gekühlt vom 1. Januar bis zum 15. März – 10; vom 

1. April bis zum 31. Oktober – 20; vom 

16. November bis zum 31. Dezember – 10 

5-A 

07031019 Speisezwiebeln, frisch oder gekühlt (ausg. für Saatzwecke "Steckzwiebeln") 15 5-A 

07041000 Blumenkohl/Karfiol, frisch oder gekühlt 15 5-A 

07049010 Weißkohl und Rotkohl, frisch oder gekühlt 15 5-A 

07061000 Karotten, Speisemöhren und Speiserüben, frisch oder gekühlt (ausg. Rote Rüben) 15 5-A 

07069010 Knollensellerie, frisch oder gekühlt 15 5-A 
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07069090 Rote Rüben, Schwarzwurzeln, Rettiche und ähnl. genießbare Wurzeln, frisch oder 

gekühlt (ausg. Karotten, Speisemöhren, Speiserüben, Knollensellerie und Meerrettich 

[Kren]) 

15 5-A 

07070005 Gurken, frisch oder gekühlt vom 1. Januar bis zum 15. März – 10; vom 

1. April bis zum 31. Oktober – 15; vom 

16. November bis zum 31. Dezember – 10 

5-A 

07081000 Erbsen "Pisum sativum", auch ausgelöst, frisch oder gekühlt 15 5-A 

07082000 Bohnen "Vigna-Arten, Phaseolus-Arten", auch ausgelöst, frisch oder gekühlt 15 5-A 

07089000 Hülsenfrüchte, auch ausgelöst, frisch oder gekühlt (ausg. Erbsen "Pisum sativum" und 

Bohnen "Vigna-Arten, Phaseolus-Arten") 

15 5-A 

07093000 Auberginen, frisch oder gekühlt 15 5-A 

07095100 Pilze der Gattung Agaricus, frisch oder gekühlt 15 5-A 
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07096010 Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack, frisch oder gekühlt 15 5-A 

07099070 Zucchini "Courgettes", frisch oder gekühlt 15 5-A 

08061010 Tafeltrauben, frisch vom 1. Januar bis zum 14. Juli – 10; vom 

15. Juli bis zum 20. November – 15; vom 

21. November bis zum 31. Dezember – 10 

10-S 

08081080 Äpfel, frisch (ausg. Mostäpfel, lose geschüttet ohne Zwischenlagen, vom 16. September 

bis 15. Dezember) 

vom 1. Januar bis zum 30. Juni – 10; vom 

1. Juli bis zum 31. Juli – 20; vom 1. August 

bis zum 31. Dezember – 10 

10-S 

08092005 Sauerkirschen/Weichseln "Prunus cerasus", frisch vom 1. Januar bis zum 20. Mai - 10; 

vom 21. Mai bis zum 10. August – 20; vom 

11. August bis zum 31. Dezember– 10 

5-A 

08092095 Kirschen, frisch (ausg. Sauerkirschen "Prunus cerasus") vom 1. Januar bis zum 20. Mai – 10; 

vom 21. Mai bis zum 10. August – 20; vom 

11. August bis zum 31. Dezember – 10 

10-A 

08093010 Brugnolen und Nektarinen, frisch vom 1. Januar bis zum 10. Juni – 10; vom 

11. Juni bis zum 30. September – 20; vom 

1. Oktober bis zum 31. Dezember – 10 

5-A 
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08093090 Pfirsiche, frisch (ausg. Brugnolen und Nektarinen) vom 1. Januar bis zum 10. Juni – 10; vom 

11. Juni bis zum 30. September – 20; vom 

1. Oktober bis zum 31. Dezember – 10 

10-S 

08094005 Pflaumen, frisch vom 1. Januar bis zum 10. Juni – 10; vom 

11. Juni bis zum 30. September – 20; vom 

1. Oktober bis zum 31. Dezember – 10 

10-S 

08101000 Erdbeeren, frisch vom 1. Januar bis zum 30. April – 10; vom 

1. Mai bis zum 31. Juli – 20; vom 1. August 

bis zum 31. Dezember – 10 

5-A 

08109050 Johannisbeeren, schwarz, frisch 10 5-A 

08109060 Johannisbeeren, rot, frisch 10 5-A 

08109070 Stachelbeeren und weiße Johannisbeeren, frisch 10 5-A 

08111090 Erdbeeren, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder 

anderen Süßmitteln 

15 5-A 

08112031 Himbeeren, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder 

anderen Süßmitteln 

15 5-A 
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08112039 Johannisbeeren, schwarz, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz 

von Zucker oder anderen Süßmitteln 

15 5-A 

08112051 Johannisbeeren, rot, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von 

Zucker oder anderen Süßmitteln 

15 5-A 

08112059 Brombeeren und Maulbeeren, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne 

Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln 

15 5-A 

08112090 Loganbeeren, Stachelbeeren und weiße Johannisbeeren, auch in Wasser oder Dampf 

gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln 

15 5-A 

08119075 Sauerkirschen [Weichseln] "Prunus cerasus", auch in Wasser oder Dampf gekocht, 

gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln 

15 5-A 

16010010 Leberwürste und ähnliche Erzeugnisse, einschl. Lebensmittelzubereitungen auf der 

Grundlage dieser Erzeugnisse 

15 Zollkontingent 4 

(1 700 t) 
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16010091 Rohwürste, ungekocht, aus Fleisch, Schlachtnebenerzeugnissen oder Blut (ausg. aus 

Lebern) 

15 Zollkontingent 4 

(1 700 t) 

16010099 Würste und ähnliche Erzeugnisse, aus Fleisch, Schlachtnebenerzeugnissen oder Blut und 

Lebensmittelzubereitungen auf der Grundlage dieser Erzeugnisse (ausg. Würste aus 

Lebern sowie Rohwürste, ungekocht) 

15 Zollkontingent 4 

(1 700 t) 

16023111 Zubereitungen"", ausschließlich ungegartes Fleisch von Truthühnern enthaltend (ausg. 

Würste und ähnl. Erzeugnisse) 

20 10-A 

16023119 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Truthühnern "Hausgeflügel", zubereitet oder 

haltbar gemacht, mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von 

Geflügel von >= 57 GHT (ausg. ausschließlich ungegartes Fleisch von Truthühnern 

enthaltend, Würste und ähnl. Erzeugnisse, solche in Form von fein homogenisierten 

Zubereitungen, aufgemacht für den Einzelverkauf zur Ernährung von Kindern oder zum 

Diätgebrauch in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 250 g, Zubereitungen aus Lebern 

sowie Extrakte von Fleisch) 

20 10-A 
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16023130 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Truthühnern "Hausgeflügel", zubereitet oder 

haltbar gemacht, mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von 

Geflügel von >= 25 GHT, jedoch < 57 GHT (ausg. Würste und ähnl. Erzeugnisse, solche 

in Form von fein homogenisierten Zubereitungen, aufgemacht für den Einzelverkauf zur 

Ernährung von Kindern oder zum Diätgebrauch in Behältnissen mit einem Inhalt von 

<= 250 g, Zubereitungen aus Lebern sowie Extrakte von Fleisch) 

20 10-A 

16023190 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Truthühnern "Hausgeflügel", zubereitet oder 

haltbar gemacht (ausg. mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von 

Geflügel von >=25 GHT, Würste und ähnl. Erzeugnisse, solche in Form von fein 

homogenisierten Zubereitungen, aufgemacht für den Einzelverkauf zur Ernährung von 

Kindern oder zum Diätgebrauch in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 250 g, 

Zubereitungen aus Lebern sowie Extrakte von Fleisch) 

20 10-A 

16023211 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Hühnern "Hausgeflügel", zubereitet oder 

haltbar gemacht, mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von 

Geflügel von >= 57 GHT, ungegart (ausg. Würste und ähnl. Erzeugnisse sowie 

Zubereitungen aus Lebern) 

20 Zollkontingent 4 

(1 700 t) 
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16023219 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Hühnern "Hausgeflügel", zubereitet oder 

haltbar gemacht, mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von 

Geflügel von >= 57 GHT, gegart (ausg. Würste und ähnl. Erzeugnisse, solche in Form 

von fein homogenisierten Zubereitungen, aufgemacht für den Einzelverkauf zur 

Ernährung von Kindern oder zum Diätgebrauch in Behältnissen mit einem Inhalt von 

<= 250 g, Zubereitungen aus Lebern sowie Extrakte von Fleisch) 

20 Zollkontingent 4 

(1 700 t) 

16023230 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Hühnern "Hausgeflügel", zubereitet oder 

haltbar gemacht, mit einem Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von 

Geflügel von >= 25 GHT, jedoch < 57 GHT (ausg. von Trut- und Perlhühnern, Würste 

und ähnl. Erzeugnisse, solche in Form von fein homogenisierten Zubereitungen, 

aufgemacht für den Einzelverkauf zur Ernährung von Kindern oder zum Diätgebrauch in 

Behältnissen mit einem Inhalt von <= 250 g, Zubereitungen aus Lebern sowie Extrakte 

von Fleisch) 

20 Zollkontingent 4 

(1 700 t) 
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16023290 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Hühnern "Hausgeflügel", zubereitet oder 

haltbar gemacht (ausg. mit Anteil an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen von 

Geflügel von >= 25 GHT, Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Trut- und 

Perlhühnern, Würste und ähnl. Erzeugnisse, solche in Form von fein homogenisierten 

Zubereitungen, aufgemacht für den Einzelverkauf zur Ernährung von Kindern oder zum 

Diätgebrauch in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 250 g, Zubereitungen aus Lebern 

sowie Extrakte und Säfte von Fleisch) 

20 Zollkontingent 4 

(1 700 t) 

16023921 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Enten, Gänsen und Perlhühnern 

"Hausgeflügel", zubereitet oder haltbar gemacht, mit einem Anteil an Fleisch oder 

Schlachtnebenerzeugnissen von Geflügel von >= 57 GHT, ungegart (ausg. Würste und 

ähnl. Erzeugnisse sowie Zubereitungen aus Lebern) 

20 10-A 

16023929 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Enten, Gänsen und Perlhühnern 

"Hausgeflügel", zubereitet oder haltbar gemacht, mit einem Anteil an Fleisch oder 

Schlachtnebenerzeugnissen von Geflügel von >= 57 GHT, gegart (ausg. Würste und 

ähnl. Erzeugnisse, solche in Form von fein homogenisierten Zubereitungen, aufgemacht 

für den Einzelverkauf zur Ernährung von Kindern oder zum Diätgebrauch in 

Behältnissen mit einem Inhalt von <= 250 g, Zubereitungen aus Lebern sowie Extrakte 

von Fleisch) 

20 10-A 
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16023940 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Enten, Gänsen und Perlhühnern 

"Hausgeflügel", zubereitet oder haltbar gemacht, mit einem Anteil an Fleisch oder 

Schlachtnebenerzeugnissen von Geflügel von >= 25 GHT, jedoch < 57 GHT (ausg. 

Würste und ähnl. Erzeugnisse, solche in Form von fein homogenisierten Zubereitungen, 

aufgemacht für den Einzelverkauf zur Ernährung von Kindern oder zum Diätgebrauch in 

Behältnissen mit einem Inhalt von <= 250 g, Zubereitungen aus Lebern sowie Extrakte 

von Fleisch) 

20 10-A 

16023980 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Enten, Gänsen und Perlhühnern 

"Hausgeflügel", zubereitet oder haltbar gemacht (ausg. mit einem Anteil an Fleisch oder 

Schlachtnebenerzeugnissen von Geflügel von >= 25 GHT, Würste und ähnl. 

Erzeugnisse, solche in Form von fein homogenisierten Zubereitungen, aufgemacht für 

den Einzelverkauf zur Ernährung von Kindern oder zum Diätgebrauch in Behältnissen 

mit einem Inhalt von <= 250 g, Zubereitungen aus Lebern sowie Extrakte und Säfte von 

Fleisch) 

20 10-A 

16024110 Schinken und Teile davon, von Hausschweinen, zubereitet oder haltbar gemacht 20 Zollkontingent 4 

(1 700 t) 

16024210 Schultern und Teile davon, von Hausschweinen, zubereitet oder haltbar gemacht 20 Zollkontingent 4 

(1 700 t) 
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16024911 Kotelettstränge und Teile davon, einschl. Mischungen aus Kotelettsträngen und 

Schinken, von Hausschweinen, zubereitet oder haltbar gemacht (ausg. Nacken) 

15 Zollkontingent 4 

(1 700 t) 

16024913 Nacken und Teile davon, einschl. Mischungen aus Nacken und Schultern, von 

Hausschweinen, zubereitet oder haltbar gemacht 

15 Zollkontingent 4 

(1 700 t) 

16024915 Mischungen, Schinken, Schultern, Kotelettstränge oder Nacken und Teile davon 

enthaltend, von Hausschweinen, zubereitet oder haltbar gemacht (ausg. Mischungen aus 

nur Kotelettsträngen und Schinken oder nur Nacken und Schultern) 

15 Zollkontingent 4 

(1 700 t) 

16024919 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse, einschl. Mischungen, von Hausschweinen, 

zubereitet oder haltbar gemacht, mit einem Gehalt an Fleisch oder 

Schlachtnebenerzeugnissen aller Art, einschl. Schweinespeck und Fette jeder Art und 

Herkunft, von >= 80 GHT (ausg. Schinken, Schultern, Kotelettstränge, Nacken, und 

Teile davon, Würste und ähnl. Erzeugnisse, solche in Form von fein homogenisierten 

Zubereitungen, aufgemacht für den Einzelverkauf zur Ernährung von Kindern oder zum 

Diätgebrauch in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 250 g, Zubereitungen aus Lebern 

sowie Extrakte von Fleisch) 

15 Zollkontingent 4 

(1 700 t) 
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16024930 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse, einschl. Mischungen, von Hausschweinen, 

zubereitet oder haltbar gemacht, mit einem Gehalt an Fleisch oder 

Schlachtnebenerzeugnissen aller Art und an Fetten aller Art, von >= 40 GHT, jedoch 

< 80 GHT (ausg. Würste und ähnl. Erzeugnisse, solche in Form von fein 

homogenisierten Zubereitungen, aufgemacht für den Einzelverkauf zur Ernährung von 

Kindern oder zum Diätgebrauch in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 250 g, 

Zubereitungen aus Lebern sowie Extrakte von Fleisch) 

15 Zollkontingent 4 

(1 700 t) 

16024950 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse, einschl. Mischungen, von Hausschweinen, 

zubereitet oder haltbar gemacht, mit einem Gehalt an Fleisch oder 

Schlachtnebenerzeugnissen aller Art und an Fetten aller Art, von < 40 GHT (ausg. 

Würste und ähnl. Erzeugnisse, solche in Form von fein homogenisierten Zubereitungen, 

aufgemacht für den Einzelverkauf zur Ernährung von Kindern oder zum Diätgebrauch in 

Behältnissen mit einem Inhalt von <= 250 g, Zubereitungen aus Lebern sowie Extrakte 

und Säfte von Fleisch) 

15 Zollkontingent 4 

(1 700 t) 

16025010 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, zubereitet oder haltbar gemacht, 

ungegart, einschl. Mischungen aus gegartem Fleisch oder gegarten 

Schlachtnebenerzeugnissen und ungegartem Fleisch oder ungegarten 

Schlachtnebenerzeugnissen (ausg. Würste und ähnl. Erzeugnisse sowie Zubereitungen 

aus Lebern) 

15 10-S 

16025031 Corned Beef, in luftdicht verschlossenen Behältnissen 15 10-A 
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16025039 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, zubereitet oder haltbar gemacht 

(ausg. Corned Beef), in luftdicht verschlossenen Behältnissen (ausg. ungegart und 

Mischungen aus gegartem Fleisch oder gegarten Schlachtnebenerzeugnissen und 

ungegartem Fleisch oder ungegarten Schlachtnebenerzeugnissen) 

15 10-S 

16025080 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, zubereitet oder haltbar gemacht 

(ausg. Corned Beef), nicht in luftdicht verschlossenen Behältnissen (ausg. ungegart und 

Mischungen aus gegartem Fleisch oder gegarten Schlachtnebenerzeugnissen und 

ungegartem Fleisch oder ungegarten Schlachtnebenerzeugnissen) 

15 10-S 

16029051 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse, zubereitet oder haltbar gemacht, Fleisch oder 

Schlachtnebenerzeugnisse von Hausschweinen enthaltend (ausg. von Hausgeflügel, 

Rindern, Rentieren, Wild oder Kaninchen, Würste und ähnl. Erzeugnisse, solche in Form 

von fein homogenisierten Zubereitungen, aufgemacht für den Einzelverkauf zur 

Ernährung von Kindern oder zum Diätgebrauch in Behältnissen mit einem Inhalt von 

<= 250 g, Zubereitungen aus Lebern sowie Extrakte von Fleisch) 

15 Zollkontingent 4 

(1 700 t) 

BGBl. III - Ausgegeben am 28. Juni 2016 - Nr. 116 31 von 120

www.ris.bka.gv.at



 

 

EU/MD/Anhang XV-D/de 32 

Nomenklatur der 

Republik Moldau 

aus dem Jahr 2011 

Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

16029061 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse, zubereitet oder haltbar gemacht, ungegart, 

Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern enthaltend, einschl. Mischungen aus 

gegartem oder ungegartem Fleisch und gegarten oder ungegarten 

Schlachtnebenerzeugnissen (ausg. von Hausgeflügel, Hausschweinen, Rentieren, Wild 

oder Kaninchen, Würste und ähnl. Erzeugnisse, solche in Form von fein homogenisierten 

Zubereitungen, aufgemacht für den Einzelverkauf zur Ernährung von Kindern oder zum 

Diätgebrauch in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 250 g sowie Zubereitungen aus 

Lebern) 

15 10-A 

16029069 Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnisse, zubereitet oder haltbar gemacht, gegart, Fleisch 

oder Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern enthaltend (ausg. von Hausgeflügel, 

Hausschweinen, Rentieren, Wild oder Kaninchen, Würste und ähnl. Erzeugnisse, solche 

in Form von fein homogenisierten Zubereitungen, aufgemacht für den Einzelverkauf zur 

Ernährung von Kindern oder zum Diätgebrauch in Behältnissen mit einem Inhalt von 

<= 250 g, Zubereitungen aus Lebern sowie Extrakte und Säfte von Fleisch) 

15 10-A 

17011110 Rohrzucker, roh, ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen, zur Raffination bestimmt 75 Zollkontingent 5 

(5 400 t) 

17011190 Rohrzucker, roh, ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen (ausg. zur Raffination 

bestimmt) 

75 Zollkontingent 5 

(5 400 t) 
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17011210 Rübenzucker, roh, ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen, zur Raffination bestimmt 75 Zollkontingent 5 

(5 400 t) 

17011290 Rübenzucker, roh, ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen (ausg. zur Raffination 

bestimmt) 

75 Zollkontingent 5 

(5 400 t) 

17019100 Rohrzucker oder Rübenzucker, raffiniert, fest, mit Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen 75 Zollkontingent 5 

(5 400 t) 

17019910 Weißzucker ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen, mit einem Gehalt an Saccharose, 

bezogen auf den Trockenstoff, von >= 99,5 GHT 

75 Zollkontingent 5 

(5 400 t) 

17019990 Rohrzucker oder Rübenzucker und chemisch reine Saccharose, fest (ausg. Rohr- und 

Rübenzucker mit Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen sowie Rohzucker und 

Weißzucker) 

75 Zollkontingent 5 

(5 400 t) 

17023010 Isoglucose, fest, keine Fructose enthaltend oder mit einem Gehalt an Fructose, bezogen 

auf die Trockenmasse, von < 20 GHT 

75 Zollkontingent 6 

(640 t) 
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17023051 Glucose und Glucosesirup, als weißes, kristallines Pulver, auch agglomeriert, keine 

Fructose enthaltend oder mit einem Gehalt an Fructose, bezogen auf die Trockenmasse, 

von weniger als 20 GHT sowie mit einem Gehalt an Glucose, bezogen auf die 

Trockenmasse, von 99 oder mehr GHT (ausg. Isoglucose) 

75 Zollkontingent 6 

(640 t) 

17023059 Glucose und Glucosesirup, keine Fructose enthaltend oder mit einem Gehalt an Fructose, 

bezogen auf die Trockenmasse, von weniger als 20 GHT sowie mit einem Gehalt an 

Glucose, bezogen auf die Trockenmasse, von 99 GHT oder mehr (ausg. Isoglucose und 

Glucose und Glucosesirup, als weißes, kristallines Pulver, auch agglomeriert) 

75 Zollkontingent 6 

(640 t) 

17023091 Glucose und Glucosesirup, als weißes, kristallines Pulver, auch agglomeriert, keine 

Fructose enthaltend oder mit einem Gehalt an Fructose, bezogen auf die Trockenmasse, 

von weniger als 20 GHT sowie einem Gehalt an Glucose, bezogen auf die 

Trockenmasse, von weniger als 99 GHT (ausg. Isoglucose) 

75 Zollkontingent 6 

(640 t) 
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17023099 Glucose, fest, und Glucosesirup ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen, keine 

Fructose enthaltend oder mit einem Gehalt an Fructose, bezogen auf die Trockenmasse, 

von < 20 GHT sowie mit einem Gehalt an Glucose von < 99 GHT (ausg. Isoglucose und 

Glucose "Dextrose" als weißes, kristallines Pulver, auch agglomeriert) 

75 Zollkontingent 6 

(640 t) 

17024010 Isoglucose, fest, mit einem Gehalt an Fructose, bezogen auf die Trockenmasse, von 

>= 20 GHT und < 50 GHT (ausg. Invertzucker) 

75 Zollkontingent 6 

(640 t) 

17024090 Glucose, fest, und Glucosesirup ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen, mit einem 

Gehalt an Fructose, bezogen auf die Trockenmasse, von >= 20 GHT und < 50 GHT 

(ausg. Isoglucose und Invertzucker) 

75 Zollkontingent 6 

(640 t) 

17025000 Fructose, chemisch rein, fest 75 Zollkontingent 6 

(640 t) 

17026010 Isoglucose, fest, mit einem Gehalt an Fructose, bezogen auf die Trockenmasse, von 

> 50 GHT (ausg. chemisch reine Fructose und Invertzucker) 

75 Zollkontingent 6 

(640 t) 
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17026095 Fructose, fest, und Fructosesirup ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen, mit einem 

Gehalt an Fructose, bezogen auf die Trockenmasse, von > 50 GHT (ausg. Isoglucose, 

Inulinsirup, chemisch reine Fructose und Invertzucker) 

75 Zollkontingent 6 

(640 t) 

17029010 Maltose, chemisch rein, fest 75 Zollkontingent 6 

(640 t) 

17029030 Isoglucose, fest, mit einem Gehalt an Fructose, bezogen auf die Trockenmasse, von 

50 GHT, aus Glucosepolymeren gewonnen 

75 Zollkontingent 6 

(640 t) 

17029060 Invertzuckercreme, auch mit natürlichem Honig vermischt 75 Zollkontingent 6 

(640 t) 

17029071 Zucker und Melassen, karamellisiert, mit einem Gehalt an Saccharose, bezogen auf die 

Trockenmasse, von >= 50 GHT 

75 Zollkontingent 6 

(640 t) 

17029075 Zucker und Melassen, karamellisiert, mit einem Gehalt an Saccharose, bezogen auf die 

Trockenmasse, von < 50 GHT, als Pulver, auch agglomeriert 

75 Zollkontingent 6 

(640 t) 
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17029079 Zucker und Melassen, karamellisiert, mit einem Gehalt an Saccharose, bezogen auf die 

Trockenmasse, von < 50 GHT (ausg. Zucker und Melassen als Pulver, auch 

agglomeriert) 

75 Zollkontingent 6 

(640 t) 

17029099 Zucker, einschl. Invertzucker, fest, und Zucker und Zuckersirupe mit einem Gehalt an 

Fructose, bezogen auf die Trockenmasse, von 50 GHT, ohne Zusatz von Aroma- oder 

Farbstoffen (ausg. Rohr- oder Rübenzucker, chemisch reine Saccharose und Maltose, 

Lactose, Ahornzucker, Glucose, Fructose und Maltodextrin sowie Sirupe davon, 

Isoglucose, Inulinsirup, Invertzuckercreme, Zucker und Melassen, karamellisiert ) 

75 Zollkontingent 6 

(640 t) 

19021100 Teigwaren, weder gekocht oder gefüllt noch in anderer Weise zubereitet, Eier enthaltend 10 3-A 

19021990 Teigwaren, Weichweizenmehl oder Weichweizengrieß enthaltend, weder gekocht oder 

gefüllt noch in anderer Weise zubereitet, keine Eier enthaltend 

10 5-A 

19041010 Lebensmittel, durch Aufblähen oder Rösten von Getreide oder Getreideerzeugnissen 

hergestellt, auf der Grundlage von Mais (z. B. Cornflakes) 

15 5-A 
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19041090 Lebensmittel, durch Aufblähen oder Rösten von Getreide oder Getreideerzeugnissen 

hergestellt (ausg. auf der Grundlage von Mais oder Reis) 

15 3-A 

19042010 Zubereitungen nach Art der "Müsli" auf der Grundlage nicht gerösteter Getreideflocken 15 3-A 

19042091 Lebensmittelzubereitungen, aus nichtgerösteten Getreideflocken oder aus Mischungen 

von nichtgerösteten und gerösteten Getreideflocken oder aufgeblähtem Getreide, auf der 

Grundlage von Mais (ausg. Zubereitungen nach Art der "Müsli" auf der Grundlage 

nichtgerösteter Getreideflocken) 

15 3-A 

19042099 Lebensmittelzubereitungen, aus nichtgerösteten Getreideflocken oder aus Mischungen 

von nichtgerösteten und gerösteten Getreideflocken oder aufgeblähtem Getreide (ausg. 

auf der Grundlage von Mais oder Reis sowie Zubereitungen nach Art der "Müsli" auf der 

Grundlage nichtgerösteter Getreideflocken) 

15 3-A 

19051000 Knäckebrot  15 5-A 

19053199 Kleingebäck, gesüßt, auch kakaohaltig, mit einem Gehalt an Milchfett von < 8 GHT 

(ausg. ganz oder teilweise mit Schokolade oder kakaohaltigen Überzugsmassen 

überzogen oder bedeckt sowie Doppelkekse mit Füllung) 

15 5-A 
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19053211 Waffeln, auch kakaohaltig, ganz oder teilweise mit Schokolade oder kakaohaltigen 

Überzugsmassen überzogen oder bedeckt, in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Gewicht des Inhalts von <= 85 g (ausg. mit einem Wassergehalt von > 10 GHT) 

15 3-A 

19053299 Waffeln, auch kakaohaltig, auch gefüllt (ausg. ganz oder teilweise mit Schokolade oder 

kakaohaltigen Überzugsmassen überzogen, gesalzen sowie solche mit einem 

Wassergehalt von > 10 GHT) 

15 5-A 

19054010 Zwieback 15 5-A 

19059030 Brot ohne Zusatz von Honig, Eiern, Käse oder Früchten, auch mit einem Gehalt an 

Zuckern oder Fetten, bezogen auf die Trockenmasse, von jeweils <= 5 GHT 

10 5-A 

19059045 Kekse und ähnl. Kleingebäck, ungesüßt 10 5-A 

19059055 Backwaren, extrudierte und expandierte, gesalzen oder aromatisiert (ausg. Knäckebrot, 

Zwieback, geröstetes Brot und ähnl. geröstete Waren sowie Waffeln) 

10 5-A 
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19059060 Torten, Rosinenbrot, Panettone, Baisers, Christstollen, Hörnchen und andere gesüßte 

Backwaren (ausg. Knäckebrot, Leb- und Honigkuchen und ähnl. Waren, Kekse und ähnl. 

Kleingebäck, Waffeln und Zwieback) 

10 5-A 

19059090 Pizzas, Quiches und andere ungesüßte Backwaren (ausg. Knäckebrot, Leb- und 

Honigkuchen und ähnl. Waren, Kekse und ähnl. Kleingebäck, Waffeln, Zwieback und 

ähnl. geröstete Waren, Brot, Hostien, leere Oblatenkapseln der für Arzneien verwendeten 

Art, Siegeloblaten, getrocknete Teigblätter aus Mehl oder Stärke und ähnl. Waren) 

10 3-A 

20019070 Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack, mit Essig oder Essigsäure 

zubereitet oder haltbar gemacht 

20 3-A 

20021010 Tomaten, geschält, zubereitet oder haltbar gemacht (anders als mit Essig oder 

Essigsäure), ganz oder in Stücken 

20 5-A 

20021090 Tomaten, ungeschält, zubereitet oder haltbar gemacht (anders als mit Essig oder 

Essigsäure), ganz oder in Stücken 

20 5-A 
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20029011 Tomaten, zubereitet oder haltbar gemacht (anders als mit Essig oder Essigsäure), mit 

einem Trockenmassegehalt von < 12 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Gewicht des Inhalts von > 1 kg (ausg. Tomaten, ganz oder in Stücken) 

20 5-A 

20029019 Tomaten, zubereitet oder haltbar gemacht (anders als mit Essig oder Essigsäure), mit 

einem Trockenmassegehalt von < 12 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Gewicht des Inhalts von <= 1 kg (ausg. Tomaten, ganz oder in Stücken) 

20 5-A 

20029031 Tomaten, zubereitet oder haltbar gemacht (anders als mit Essig oder Essigsäure), mit 

einem Trockenmassegehalt von >= 12 GHT, jedoch <= 30 GHT, in unmittelbaren 

Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von > 1 kg (ausg. Tomaten, ganz oder in 

Stücken) 

20 3-A 

20029039 Tomaten, zubereitet oder haltbar gemacht (anders als mit Essig oder Essigsäure), mit 

einem Trockenmassegehalt von >= 12 GHT, jedoch < 30 GHT, in unmittelbaren 

Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von <= 1 kg (ausg. Tomaten, ganz oder 

in Stücken) 

20 3-A 

20029091 Tomaten, zubereitet oder haltbar gemacht (anders als mit Essig oder Essigsäure), mit 

einem Trockenmassegehalt von > 30 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Gewicht des Inhalts von > 1 kg (ausg. Tomaten, ganz oder in Stücken) 

20 3-A 
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20029099 Tomaten, zubereitet oder haltbar gemacht (anders als mit Essig oder Essigsäure), mit 

einem Trockenmassegehalt von > 30 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Gewicht des Inhalts von <= 1 kg (ausg. Tomaten, ganz oder in Stücken) 

20 3-A 

20049050 Erbsen "Pisum sativum" und grüne Bohnen "Phaseolus-Arten", zubereitet oder haltbar 

gemacht (anders als mit Essig oder Essigsäure), gefroren 

10 3-A 

20054000 Erbsen "Pisum sativum", zubereitet oder haltbar gemacht (anders als mit Essig oder 

Essigsäure), ungefroren 

25 5-A 

20055100 Bohnen "Vigna-Arten und Phaseolus-Arten", ausgelöst, zubereitet oder haltbar gemacht 

(anders als mit Essig oder Essigsäure), ungefroren 

15 5-A 

20058000 Zuckermais "Zea mays var. saccharata", zubereitet oder haltbar gemacht (anders als mit 

Essig oder Essigsäure), ungefroren 

10 3-A 

20059950 Mischungen von Gemüsen, zubereitet oder haltbar gemacht (anders als mit Essig oder 

Essigsäure), ungefroren 

15 3-A 
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20059990 Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, 

ungefroren (ausg. mit Zucker haltbar gemacht sowie homogenisiertes Gemüse der 

Unterposition 2005.10.00 sowie Tomaten, Pilze, Trüffeln, Kartoffeln, Sauerkraut, Erbsen 

"Pisum sativum", Bohnen "Vigna-Arten und Phaseolus-Arten", Spargel, Oliven, 

Zuckermais "Zea mays var. Saccharata", Bambussprossen, Früchte der Gattung 

Capsicum mit brennendem Geschmack, Kapern, Artischocken, Karotten und 

Mischungen von Gemüsen) 

15 3-A 

20079910 Pflaumenmus und Pflaumenpaste, durch Kochen hergestellt, mit einem Zuckergehalt von 

> 30 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 

> 100 kg, zur industriellen Verarbeitung 

10 5-A 

20079931 Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmuse und Fruchtpasten, von Kirschen, 

durch Kochen hergestellt, mit einem Zuckergehalt von > 30 GHT (ausg. homogenisierte 

Zubereitungen der Unterpos. 2007.10) 

10 5-A 

20079933 Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmuse und Fruchtpasten, von Erdbeeren, 

durch Kochen hergestellt, mit einem Zuckergehalt von > 30 GHT (ausg. homogenisierte 

Zubereitungen der Unterpos. 2007.10) 

10 5-A 
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20079935 Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmuse und Fruchtpasten, von Himbeeren, 

durch Kochen hergestellt, mit einem Zuckergehalt von > 30 GHT (ausg. homogenisierte 

Zubereitungen der Unterpos. 2007.10) 

10 5-A 

20095010 Tomatensaft mit einem Trockenmassegehalt von < 7 GHT, ungegoren, zugesetzten 

Zucker enthaltend (ausg. mit Zusatz von Alkohol) 

15 5-A 

20095090 Tomatensaft mit einem Trockenmassegehalt von < 7 GHT, ungegoren (ausg. mit Zusatz 

von Zucker oder Alkohol) 

15 5-A 

20096911 Traubensaft, einschl. Traubenmost, ungegoren, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Brixwert von > 67 bei 20°C und mit einem Wert von <= 22 EUR 

für 100 kg Eigengewicht (ausg. mit Zusatz von Alkohol) 

15 5-A 

20096919 Traubensaft, einschl. Traubenmost, ungegoren, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Brixwert von > 67 bei 20°C und mit einem Wert von > 22 EUR 

für 100 kg Eigengewicht (ausg. mit Zusatz von Alkohol) 

15 5-A 
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20096951 Traubensaft, einschl. Traubenmost, ungegoren, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Brixwert von > 30, jedoch <= 67 bei 20°C und mit einem Wert 

von > 18 EUR für 100 kg Eigengewicht, konzentriert (ausg. mit Zusatz von Alkohol) 

15 5-A 

20096959 Traubensaft, einschl. Traubenmost, ungegoren, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßmitteln, mit einem Brixwert von > 30, jedoch <= 67 bei 20°C und mit einem Wert 

von > 18 EUR für 100 kg Eigengewicht (ausg. konzentriert oder mit Zusatz von 

Alkohol)  

15 5-A 

20096971 Traubensaft, einschl. Traubenmost, ungegoren, mit einem Brixwert von > 30, jedoch 

<= 67 bei 20°C, mit einem Wert von <= 18 EUR für 100 kg Eigengewicht und mit einem 

Gehalt an zugesetztem Zucker von > 30 GHT, konzentriert (ausg. mit Zusatz von 

Alkohol) 

15 5-A 

20096979 Traubensaft, einschl. Traubenmost, ungegoren, mit einem Brixwert von > 30, jedoch 

<= 67 bei 20°C, mit einem Wert von <= 18 EUR für 100 kg Eigengewicht und mit einem 

Gehalt an zugesetztem Zucker von > 30 GHT (ausg. konzentriert oder mit Zusatz von 

Alkohol)  

15 5-A 
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20096990 Traubensaft, einschl. Traubenmost, ungegoren, mit einem Brixwert von > 30, jedoch 

<= 67 bei 20°C und mit einem Wert von <= 18 EUR für 100 kg Eigengewicht (ausg. mit 

einem Gehalt an zugesetztem Zucker von > 30 GHT oder mit Zusatz von Alkohol) 

15 5-A 

20097110 Apfelsaft, ungegoren, mit einem Brixwert von <= 20 bei 20°C und mit einem Wert von 

> 18 EUR für 100 kg Eigengewicht, zugesetzten Zucker enthaltend (ausg. mit Zusatz 

von Alkohol) 

15 5-A 

20097191 Apfelsaft, ungegoren, mit einem Brixwert von <= 20 bei 20°C und mit einem Wert von 

<= 18 EUR für 100 kg Eigengewicht, zugesetzten Zucker enthaltend (ausg; mit Zusatz 

von Alkohol) 

15 5-A 

20097919 Apfelsaft, ungegoren, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem 

Brixwert von > 67 bei 20°C und mit einem Wert von > 22 EUR für 100 kg Eigengewicht 

(ausg. mit Zusatz von Alkohol) 

15 5-A 

20097993 Apfelsaft, ungegoren, mit einem Brixwert von > 20, jedoch <= 67 bei 20°C und mit 

einem Wert von <= 18 EUR für 100 kg Eigengewicht und mit einem Gehalt an 

zugesetztem Zucker von <= 30 GHT (ausg. mit Zusatz von Alkohol) 

15 5-A 
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20098096 Kirschsaft, ungegoren, mit einem Brixwert von <= 67 bei 20°C (ausg. mit Zusatz von 

Zucker oder von Alkohol) 

10 5-A 

20098099 Saft aus Früchten oder Gemüsen, ungegoren, mit einem Brixwert von <= 67 bei 20°C 

(ausg. mit Zusatz von Zucker oder von Alkohol sowie Mischungen, Saft aus 

Zitrusfrüchten, Guaven, Mango-, Mangostanfrüchten, Papaya-Früchten, Tamarinden, 

Kaschu-Äpfeln, Litschis, Jackfrüchten, Sapotpflaumen, Passionsfrüchten, Karambolen 

oder Pitahayas, Ananas-, Tomaten-, Traubensaft einschl. Traubenmost, Apfel-, Birnen-, 

Kirsch-, Preisel- und Moosbeerensaft) 

10 5-A 

20099051 Mischungen von Fruchtsäften, einschl. Traubenmost, und Gemüsesäften, ungegoren, mit 

einem Brixwert von <= 67 bei 20°C, mit einem Wert von > 30 EUR für 100 kg 

Eigengewicht, zugesetzten Zucker enthaltend (ausg. mit Zusatz von Alkohol sowie 

Mischungen aus Apfel- und Birnensaft oder aus Zitrusfrucht- und Ananassaft) 

15 3-A 

20099059 Mischungen von Fruchtsäften, einschl. Traubenmost, und Gemüsesäften, ungegoren, mit 

einem Brixwert von <= 67 bei 20°C, mit einem Wert von > 30 EUR für 100 kg 

Eigengewicht (ausg. zugesetzten Zucker enthaltend sowie Mischungen aus Apfel- und 

Birnensaft oder aus Zitrusfrucht- und Ananassaft) 

15 5-A 

BGBl. III - Ausgegeben am 28. Juni 2016 - Nr. 116 47 von 120

www.ris.bka.gv.at



 

 

EU/MD/Anhang XV-D/de 48 

Nomenklatur der 

Republik Moldau 

aus dem Jahr 2011 

Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

22041019 Schaumwein aus frischen Weintrauben, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 

>= 8,5 % vol (ausg. Champagner) 

0,5 EUR/l 5-A 

22041091 Asti spumante, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von < 8,5 % vol 0,5 EUR/l 5-A 

22041099 Schaumwein aus frischen Weintrauben, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 

< 8,5 % vol (ausg. Asti spumante) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042110 Wein aus frischen Weintrauben, einschl. mit Alkohol angereicherter Wein, in Flaschen 

mit Schaumweinstopfen, durch besondere Haltevorrichtungen befestigt, mit einem Inhalt 

von <= 2 l; Wein in anderen Umschließungen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit einem 

auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von >= 1 bar, jedoch < 3 bar, 

gemessen bei einer Temperatur von 20°C "Perlwein" (ausg. Schaumwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042111 Qualitätsweißwein aus Alsace "Elsass", in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und 

mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und 

Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 
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22042112 Qualitätsweißwein aus Bordeaux, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042113 Qualitätsweißwein aus Bourgogne "Burgund", in Behältnissen mit einem Inhalt von 

<= 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein 

und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042117 Qualitätsweißwein aus dem Val de Loire, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l 

und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und 

Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042118 Qualitätsweißwein von Mosel-Saar-Ruwer, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l 

und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und 

Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042119 Qualitätsweißwein aus der Pfalz, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 
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22042122 Qualitätsweißwein aus Rheinhessen, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042123 Qualitätsweißwein aus Tokaj "z.B. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás", in Behältnissen 

mit einem Inhalt von <= 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol 

(ausg. Schaumwein und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042124 Qualitätsweißwein aus Lazio [Latium], in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und 

mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und 

Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042126 Qualitätsweißwein aus der Toscana [Tuscany], in Behältnissen mit einem Inhalt von 

<= 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein 

und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 
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22042127 Qualitätsweißwein aus dem Trentino "Trentin", aus Alto Adige "Südtirol" und Friuli 

"Friaul", in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042128 Qualitätsweißwein aus dem Veneto, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042132 Qualitätsweißwein "Vinho Verde", in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042134 Qualitätsweißwein aus Penedés, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042136 Qualitätsweißwein aus Rioja, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 
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22042137 Qualitätsweißwein aus Valencia, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042138 Qualitätsweißwein bestimmter Anbaugebiete, in Behältnissen mit einem Inhalt von 

<= 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Elsass, 

Bordeaux, Burgund, Val de Loire, Mosel-Saar-Ruwer, Pfalz, Rheinhessen, Tokaj, Lazio, 

Toscana, Trentin, Südtirol, Friuli, Veneto, Vinho Verde, Penedés, Rioja, Valencia sowie 

Schaumwein und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042142 Qualitätswein aus Bordeaux, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein und 

allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042143 Qualitätswein aus Burgund, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein und 

allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 
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22042144 Qualitätswein aus Beaujolais, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein und 

allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042146 Qualitätswein aus Côtes-du-Rhône, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein 

und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042147 Qualitätswein aus Languedoc-Roussillon, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l 

und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und 

Perlwein und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042148 Qualitätswein aus dem Val de Loire, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein 

und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042162 Qualitätswein aus Piemonte "Piemont", in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und 

mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und 

Perlwein und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 
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22042166 Qualitätswein aus der Toscana [Tuscany], in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l 

und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und 

Perlwein und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042167 Qualitätswein aus dem Trentino "Trentin", aus Alto Adige "Südtirol", in Behältnissen 

mit einem Inhalt von <= 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol 

(ausg. Schaumwein und Perlwein und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042168 Qualitätswein aus dem Veneto, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein 

und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042169 Qualitätswein aus Dão, aus Bairrada und aus Douro, in Behältnissen mit einem Inhalt 

von <= 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. 

Schaumwein und Perlwein und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042171 Qualitätswein aus Navarra, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein und 

allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 
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22042174 Qualitätswein aus Penedés, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein und 

allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042176 Qualitätswein aus Rioja, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein und 

allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042177 Qualitätswein aus Valdepeñas, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein 

und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042178 Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und 

mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Bordeaux, Burgund, 

Beaujolais, Côtes-du-Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemont, Toscana, 

Trentin, Südtirol, Veneto, Dão, Bairrada, Douro, Navarra, Penedés, Rioja, Valdepeñas 

sowie Schaumwein, Perlwein und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 
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22042179 Weißwein aus frischen Weintrauben, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und 

mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und 

Perlwein und Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042180 Wein aus frischen Weintrauben, einschl. mit Alkohol angereicherter Wein; Traubenmost, 

ausgenommen solcher der Position 2009, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol 

verhindert oder unterbrochen worden ist, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und 

mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein, Perlwein, 

Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete und Weißwein)  

0,5 EUR/l 5-A 

22042181 Qualitätsweißwein aus Tokaj "z.B. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás", in Behältnissen 

mit einem Inhalt von <= 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von > 13 % vol 

bis 15 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 

22042182 Qualitätsweißwein aus bestimmten Anbaugebieten, in Behältnissen mit einem Inhalt von 

<= 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von > 13 % vol bis 15 % vol (ausg. aus 

Tokaj sowie Schaumwein und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 
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22042183 Qualitätswein aus bestimmten Anbaugebieten, in Behältnissen mit einem Inhalt von 

<= 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von > 13 % vol bis 15 % vol (ausg. 

Schaumwein, Perlwein und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042184 Weißwein aus frischen Weintrauben, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und 

mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von > 13 % vol bis 15 % vol (ausg. Schaumwein 

und Perlwein und Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042185 Wein aus frischen Weintrauben, einschl. mit Alkohol angereicherter Wein und 

Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen 

worden ist, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von > 13 % vol bis 15 % vol (ausg. Schaumwein, Perlwein, Qualitätswein 

bestimmter Anbaugebiete und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042187 Marsala, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von > 15 % vol bis 18 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 
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22042188 Samos und Muskat de Limnos, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von > 15 % vol bis 18 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 

22042189 Port, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von > 15 % vol bis 18 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 

22042191 Madeira und Moscatel de Setubal, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von > 15 % vol bis 18 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 

22042192 Sherry, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von > 15 % vol bis 18 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 

22042193 Tokay (Aszu und Szamorodni), in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von > 15 % vol bis 18 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 

22042194 Weißwein aus frischen Weintrauben, einschl. mit Alkohol angereicherter Wein, in 

Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 

> 15 % vol bis 18 % vol (ausg. Schaumwein, Perlwein und Marsala, Samos, Muskat de 

Limnos, Port, Madeira, Moscatel de Setubal und Sherry) 

0,5 EUR/l 5-A 
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22042195 Port, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von > 18 % vol bis 22 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 

22042196 Madeira und Moscatel de Setubal, in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von > 18 % vol bis 22 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 

22042197 Tokay (Aszu und Szamorodni), in Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von > 18 % vol bis 22 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 

22042198 Wein aus frischen Weintrauben, einschl. mit Alkohol angereicherter Wein, in 

Behältnissen mit einem Inhalt von <= 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 

> 18 % vol bis 22 % vol (ausg. Port, Madeira, Moscatel de Setubal und Sherry) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042199 Wein aus frischen Weintrauben, einschl. mit Alkohol angereicherter Wein, in 

Behältnissen mit einem Inhalt von <=2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 

> 22 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 

22042910 Wein aus frischen Weintrauben, einschl. mit Alkohol angereicherter Wein, in Flaschen 

mit Schaumweinstopfen, durch besondere Haltevorrichtungen befestigt, mit einem Inhalt 

von > 2 l; Wein in anderen Umschließungen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem 

auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von >= 1 bar, jedoch < 3 bar, 

gemessen bei einer Temperatur von 20°C (ausg. Schaumwein und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 
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22042911 Qualitätsweißwein aus Tokaj "z. B. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás", in 

Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 

<= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042912 Qualitätsweißwein aus Bordeaux, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042913 Qualitätsweißwein aus Burgund, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042917 Qualitätsweißwein aus dem Val de Loire, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und 

mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und 

Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042918 Qualitätsweißwein aus bestimmten Anbaugebieten, in Behältnissen mit einem Inhalt von 

> 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. aus Tokaj, 

Bordeaux, Burgund, Val de Loire sowie Schaumwein und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 
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22042942 Qualitätswein aus Bordeaux, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein und 

allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042943 Qualitätswein aus Burgund, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein und 

allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042944 Qualitätswein aus Beaujolais, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein und 

allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042946 Qualitätswein aus Côtes-du-Rhône, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % (ausg. Schaumwein und Perlwein und 

allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042947 Qualitätswein aus Languedoc-Roussillon, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und 

mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und 

Perlwein und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 
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22042948 Qualitätswein aus dem Val de Loire, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein 

und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042958 Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und 

mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Bordeaux, Burgund, 

Beaujolais, Côtes-du-Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire sowie Schaumwein, 

Perlwein und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042962 Weißwein aus Sizilien, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein und 

Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042964 Weißwein aus Veneto, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein und 

Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete) 

0,5 EUR/l 5-A 
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22042965 Weißwein aus frischen Weintrauben, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein, 

Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete sowie Wein aus Sizilien und Veneto) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042971 Wein aus Puglia [Apulien], in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein, 

Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042972 Wein aus Sizilien, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein, 

Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 
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22042975 Wein aus frischen Weintrauben, einschl. mit Alkohol angereicherter Wein, und 

Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen 

worden ist, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von <= 13 % vol (ausg. Schaumwein, Perlwein, Wein aus Sizilien und 

Apulien, Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042977 Qualitätsweißwein aus Tokaj "z.B. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás", in Behältnissen 

mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von > 13 % vol 

bis 15 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 

22042978 Qualitätsweißwein aus bestimmten Anbaugebieten, in Behältnissen mit einem Inhalt von 

> 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von > 13 % vol bis 15 % vol (ausg. aus 

Tokaj sowie Schaumwein und Perlwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042982 Qualitätswein aus bestimmten Anbaugebieten, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l 

und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von > 13 % vol bis 15 % vol (ausg. 

Schaumwein, Perlwein und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 
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22042983 Weißwein aus frischen Weintrauben, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von > 13 % vol bis 15 % vol (ausg. Qualitätswein 

bestimmter Anbaugebiete) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042984 Wein aus frischen Weintrauben, einschl. mit Alkohol angereicherter Wein und 

Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder unterbrochen 

worden ist, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von > 13 % vol bis 15 % vol (ausg. Schaumwein, Perlwein, Qualitätswein 

bestimmter Anbaugebiete und allgemein Weißwein) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042987 Marsala, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von > 15 % vol bis 18 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 

22042988 Samos und Muskat de Limnos, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von > 15 % vol bis 18 %vol 

0,5 EUR/l 5-A 

22042989 Port, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von > 15 % vol bis 18 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 

BGBl. III - Ausgegeben am 28. Juni 2016 - Nr. 116 65 von 120

www.ris.bka.gv.at



 

 

EU/MD/Anhang XV-D/de 66 

Nomenklatur der 

Republik Moldau 

aus dem Jahr 2011 

Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

22042991 Madeira und Moscatel de Setubal, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von > 15 % vol bis 18 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 

22042992 Sherry, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von > 15 % vol bis 18 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 

22042993 Tokay (Aszu und Szamorodni), in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von > 15 % vol bis 18 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 

22042994 Wein aus frischen Weintrauben, einschl. mit Alkohol angereicherter Wein, in 

Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 

> 15 % vol bis 18 % vol (ausg. Schaumwein, Perlwein, Qualitätswein bestimmter 

Anbaugebiete und allgemein Weißwein, Marsala, Samos, Muskat de Limnos, Port, 

Madeira, Moscatel de Setubal und Sherry) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042995 Port, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von > 18 % vol bis 22 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 
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22042996 Madeira, Sherry und Moscatel de Setubal, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und 

mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von > 18 % vol bis 22 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 

22042998 Wein aus frischen Weintrauben, einschl. mit Alkohol angereicherter Wein, in 

Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 

> 18 % vol bis 22 % vol (ausg. Port, Madeira, Moscatel de Setubal und Sherry) 

0,5 EUR/l 5-A 

22042999 Wein aus frischen Weintrauben, einschl. mit Alkohol angereicherter Wein, in 

Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 

> 22 % vol 

0,5 EUR/l 5-A 

22043010 Traubenmost, teilweise gegoren, auch ohne Alkohol stummgemacht, mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von > 1 % vol (ausg. dessen Gärung durch Zusatz von 

Alkohol unterbrochen worden ist) 

0,5 EUR/l 5-A 

22043092 Traubenmost, ungegoren, konzentriert im Sinne der Zusätzlichen Anmerkung 7 zu 

Kap. 22, mit einer Dichte von <= 1,33 g/cm³ bei 20°C und einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von <= 1 % vol, jedoch > 0,5 % vol (ausg. dessen Gärung durch Zusatz 

von Alkohol unterbrochen worden ist) 

0,5 EUR/l 5-A 

BGBl. III - Ausgegeben am 28. Juni 2016 - Nr. 116 67 von 120

www.ris.bka.gv.at



 

 

EU/MD/Anhang XV-D/de 68 

Nomenklatur der 

Republik Moldau 

aus dem Jahr 2011 

Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

22043094 Traubenmost, ungegoren, nichtkonzentriert, mit einer Dichte von <= 1,33 g/cm³ bei 

20°C und einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 1 % vol, jedoch > 0,5 % vol (ausg. 

dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol unterbrochen worden ist) 

0,5 EUR/l 5-A 

22043096 Traubenmost, ungegoren, konzentriert im Sinne der Zusätzlichen Anmerkung 7 zu 

Kap. 22, mit einer Dichte von > 1,33 g/cm³ bei 20°C und einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von <= 1 % vol, jedoch > 0,5 % vol (ausg. dessen Gärung durch Zusatz 

von Alkohol unterbrochen worden ist) 

0,5 EUR/l 5-A 

22043098 Traubenmost, ungegoren, nichtkonzentriert, mit einer Dichte von > 1,33 g/cm³ bei 20°C 

und einem vorhandenen Alkoholgehalt von <= 1 % vol, jedoch > 0,5 % vol (ausg. dessen 

Gärung durch Zusatz von Alkohol unterbrochen worden ist) 

0,5 EUR/l 5-A 

22082040 Rohbrand, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l 0,5 EUR/l  5-A 

22082062 Cognac, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l 0,5 EUR/l  5-A 
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22082064 Armagnac, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l 0,5 EUR/l  5-A 

22082087 Brandy de Jerez, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l 0,5 EUR/l  5-A 

22082089 Branntwein aus Wein oder Traubentrester, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l 

(ausg. Rohbrand sowie Cognac, Armagnac, Grappa und Brandy de Jerez) 

0,5 EUR/l  5-A 

25231000 Zementklinker 10 5 

25232900 Portlandzement, normal oder moderiert (ausg. weiß, auch künstlich gefärbt) 10 5 

39172110 Rohre und Schläuche, unbiegsam, aus Polymeren des Ethylens, nahtlos und mit einer 

Länge, die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, 

jedoch ohne weitergehende Bearbeitung 

6,5 5 

39172190 Rohre und Schläuche, unbiegsam, aus Polymeren des Ethylens (ausg. nahtlos und nur 

auf Länge geschnitten) 

6,5 5 

BGBl. III - Ausgegeben am 28. Juni 2016 - Nr. 116 69 von 120

www.ris.bka.gv.at



 

 

EU/MD/Anhang XV-D/de 70 

Nomenklatur der 

Republik Moldau 

aus dem Jahr 2011 

Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

39172210 Rohre und Schläuche, unbiegsam, aus Polymeren des Propylens, nahtlos und mit einer 

Länge, die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, 

jedoch ohne weitergehende Bearbeitung 

6,5 5 

39172290 Rohre und Schläuche, unbiegsam, aus Polymeren des Propylens (ausg. nahtlos und nur 

auf Länge geschnitten) 

6,5 5 

39172310 Rohre und Schläuche, unbiegsam, aus Polymeren des Vinylchlorids, nahtlos und mit 

einer Länge, die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit 

Oberflächenbearbeitung, jedoch ohne weitergehende Bearbeitung 

6,5 5 

39172390 Rohre und Schläuche, unbiegsam, aus Polymeren des Vinylchlorids (ausg. nahtlos und 

nur auf Länge geschnitten) 

6,5 5 

39173100 Rohre und Schläuche, biegsam, aus Kunststoffen, die einem Druck von >= 27,6 MPa 

standhalten 

6,5 5 
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39173210 Rohre und Schläuche, biegsam, aus Kondensationspolymerisations- und 

Umlagerungspolymerisationserzeugnissen, auch chemisch modifiziert, weder mit 

anderen Stoffen verstärkt, noch in Verbindung mit anderen Stoffen, nahtlos und mit einer 

Länge, die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, 

jedoch ohne weitergehende Bearbeitung 

6,5 5 

39173231 Rohre und Schläuche, biegsam, aus Polymeren des Ethylens, weder mit anderen Stoffen 

verstärkt, noch in Verbindung mit anderen Stoffen, nahtlos und mit einer Länge, die den 

größten Durchmesser überschreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch ohne 

weitergehende Bearbeitung 

6,5 5 

39173235 Rohre und Schläuche, biegsam, aus Polymeren des Vinylchlorids, weder mit anderen 

Stoffen verstärkt, noch in Verbindung mit anderen Stoffen, nahtlos und mit einer Länge, 

die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch 

ohne weitergehende Bearbeitung 

6,5 5 
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39173239 Rohre und Schläuche, biegsam, aus Additionspolymerisationserzeugnissen, weder mit 

anderen Stoffen verstärkt, noch in Verbindung mit anderen Stoffen, nahtlos und mit einer 

Länge, die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, 

jedoch ohne weitergehende Bearbeitung (ausg. aus Polymeren des Ethylens und des 

Vinylchlorids) 

6,5 5 

39173251 Rohre und Schläuche, biegsam, aus Kunststoffen, weder mit anderen Stoffen verstärkt, 

noch in Verbindung mit anderen Stoffen, nahtlos und mit einer Länge, die den größten 

Durchmesser überschreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch ohne 

weitergehende Bearbeitung (ausg. Rohre aus Additionspolymerisationserzeugnissen, 

Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisationserzeugnissen, auch 

chemisch modifiziert) 

6,5 5 

39173291 Kunstdärme "Wursthüllen" (ausg. solche aus gehärteten Eiweißstoffen oder aus 

Cellulosekunststoffen) 

6,5 5 
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39173299 Rohre und Schläuche, biegsam, aus Kunststoffen, weder mit anderen Stoffen verstärkt, 

noch in Verbindung mit anderen Stoffen, ohne Formstücke, Verschlussstücke oder 

Verbindungsstücke (ausg. nahtlos und nur auf Länge geschnitten sowie Kunstdärme) 

6,5 5 

39173912 Rohre und Schläuche, biegsam, aus Kondensationspolymerisations- und 

Umlagerungspolymerisationserzeugnissen, auch chemisch modifiziert, mit anderen 

Stoffen verstärkt oder in Verbindung mit anderen Stoffen, nahtlos und mit einer Länge, 

die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch 

ohne weitergehende Bearbeitung (ausg. Rohre, die einem Druck von >= 27,6 MPa 

standhalten) 

6,5 3 

39173915 Rohre und Schläuche, biegsam, aus Additionspolymerisationserzeugnissen, mit anderen 

Stoffen verstärkt oder in Verbindung mit anderen Stoffen, nahtlos und mit einer Länge, 

die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch 

ohne weitergehende Bearbeitung (ausg. aus Polymeren des Ethylens und des 

Vinylchlorids) 

6,5 3 
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39173919 Rohre und Schläuche, biegsam, aus Kunststoffen, mit anderen Stoffen verstärkt oder in 

Verbindung mit anderen Stoffen, nahtlos und mit einer Länge, die den größten 

Durchmesser überschreitet, auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch ohne 

weitergehende Bearbeitung (ausg. aus Additionspolymerisationserzeugnissen, 

Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisationserzeugnissen und 

Erzeugnisse, die einem Druck von >= 27,6 MPa standhalten) 

6,5 3 

39173990 Rohre und Schläuche, biegsam, aus Kunststoffen, mit anderen Stoffen verstärkt oder in 

Verbindung mit anderen Stoffen (ausg. nahtlos und nur auf Länge geschnitten sowie 

Rohre, die einem Druck von >= 27,6 MPa standhalten) 

6,5 3 

39174000 Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke "Kniestücke, Flansche und 

dergl.", aus Kunststoffen, für Rohre oder Schläuche 

6,5 3 

39221000 Badewannen, Duschen, Ausgüsse "Spülbecken" und Waschbecken, aus Kunststoffen 6,5 3 
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39222000 Klosettsitze und Klosettdeckel, aus Kunststoffen 6,5 3 

39229000 Bidets, Klosettschüsseln, Spülkästen und ähnl. Waren zu sanitären oder hygienischen 

Zwecken, aus Kunststoffen (ausg. Badewannen, Duschen, Ausgüsse "Spülbecken", 

Waschbecken, Klosettsitze und -deckel) 

6,5 3 

39231000 Dosen, Kisten, Verschläge und ähnl. Transport- oder Verpackungsmittel, aus 

Kunststoffen 

6,5 3 

39232100 Säcke und Beutel, einschl. Tüten, aus Polymeren des Ethylens 6,5 3 

39232910 Säcke und Beutel, einschl. Tüten, aus "Polyvinylchlorid" 6,5 3 

39232990 Säcke und Beutel, einschl. Tüten, aus Kunststoffen (ausg. aus "Polyvinylchlorid" sowie 

aus Polymeren des Ethylens) 

6,5 3 

39233010 Ballons, Flaschen, Flakons und ähnl. Transport- oder Verpackungsmittel, aus 

Kunststoffen, mit einem Fassungsvermögen von <= 2 l 

6,5 3 
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39233090 Ballons, Flaschen, Flakons und ähnl. Transport- oder Verpackungsmittel, aus 

Kunststoffen, mit einem Fassungsvermögen von > 2 l 

6,5 3 

39235090 Stöpsel, Deckel, Kapseln und andere Verschlüsse, aus Kunststoffen (ausg. Verschluss- 

oder Flaschenkapseln) 

6,5 3 

39239090 Transport- oder Verpackungsmittel, aus Kunststoffen (ausg. Dosen, Kisten, Verschläge 

und ähnl. Waren; Säcke und Beutel, einschl. Tüten; Ballons, Flaschen, Flakons und ähnl. 

Waren; Spulen, Spindeln, Hülsen und ähnl. Warenträger; Stöpsel, Deckel, Kapseln und 

andere Verschlüsse; gespritzte Netze in Schlauchform, aus Kunststoffen)  

6,5 3 

39241000 Geschirr und andere Artikel für den Tisch- oder Küchengebrauch, aus Kunststoffen 6,5 3 

39249011 Schwämme zur Verwendung im Haushalt oder zu Toilettezwecken, aus regenerierter 

Cellulose 

6,5 3 

39249090 Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel, Hygiene- oder Toilettengegenstände, aus 

Kunststoffen, andere als aus regenerierter Cellulose (ausg. Geschirr und andere Artikel 

für den Tisch- und Küchengebrauch sowie Badewannen, Duschen, Waschbecken, 

Bidets, Klosettschüsseln, -sitze und -deckel, Spülkästen und ähnl. Waren zu sanitären 

oder hygienischen Zwecken) 

6,5 3 

BGBl. III - Ausgegeben am 28. Juni 2016 - Nr. 116 76 von 120

www.ris.bka.gv.at



 

 

EU/MD/Anhang XV-D/de 77 

Nomenklatur der 

Republik Moldau 

aus dem Jahr 2011 

Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

39251000 Behälter, aus Kunststoffen, mit einem Fassungsvermögen von > 300 l 6,5 3 

39252000 Türen, Fenster und deren Rahmen, Verkleidungen und Schwellen, aus Kunststoffen 6,5 3 

39253000 Fensterläden, Jalousien, einschl. Jalousetten, und ähnl. Waren, und Teile davon, aus 

Kunststoffen (ausg. Beschläge und ähnl. Waren) 

6,5 3 

39259010 Beschläge und ähnl. Waren zur bleibenden Befestigung an Türen, Fenstern, Treppen, 

Wänden oder anderen Gebäudeteilen, aus Kunststoffen 

6,5 3 

39259020 Kabelkanäle für elektrische Leitungen, aus Kunststoffen 6,5 3 

39259080 Bauelemente zum Herstellen von Fußböden, Mauern, Trennwänden, Decken, 

Bedachungen usw., Regenrinnen und deren Zubehör, Geländer, Zäune und ähnl. 

Absperrungen, große Regale, zur Montage und zum festen Einbau in Läden, 

Werkstätten, Lagerräumen usw. bestimmt, architektonische Ornamente, z. B. 

Kannelierungen, Gewölbe, Friese, aus Kunststoffen, a.n.g. 

6,5 3 

39262000 Kleidung und Bekleidungszubehör, durch Nähen oder Kleben aus Kunststofffolien 

gefertigt, einschl. Fingerhandschuhe, Handschuhe ohne Fingerspitzen und 

Fausthandschuhe 

6,5 3 
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39269097 Waren aus Kunststoffen oder aus anderen Stoffen der Pos. 3901 bis 3914, a.n.g. 6,5 5 

57024110 Axminster-Teppiche aus Wolle oder feinen Tierhaaren, gewebt, weder getuftet noch 

beflockt, mit Flor, konfektioniert 

12 5 

57024190 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Wolle oder feinen Tierhaaren, gewebt, weder 

getuftet noch beflockt, mit Flor, konfektioniert (ausg. Kelim, Sumak, Karamanie und 

ähnl. handgewebte Teppiche sowie Axminster-Teppiche) 

12 5 

57024210 Axminster-Teppiche aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen, gewebt, weder 

getuftet noch beflockt, mit Flor, konfektioniert 

20 5 

57024290 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen, 

gewebt, weder getuftet noch beflockt, mit Flor, konfektioniert (ausg. Kelim, Sumak, 

Karamanie und ähnl. handgewebte Teppiche sowie Axminster-Teppiche) 

20 5 
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57024900 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus pflanzlichen Spinnstoffen oder aus groben 

Tierhaaren, gewebt, weder getuftet noch beflockt, mit Flor, konfektioniert (ausg. Kelim, 

Sumak, Karamanie und ähnl. handgewebte Teppiche sowie Fußbodenbeläge aus 

Kokosfasern) 

12 5 

57031000 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Wolle oder feinen Tierhaaren, getuftet 

"Nadelflor", auch konfektioniert 

12 5 

57032019 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Nylon oder anderen Polyamiden, getuftet 

"Nadelflor", auch konfektioniert, bedruckt (ausg. Fliesen mit einer Oberfläche von 

<= 0,3 m²) 

12,5 5 

57032099 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Nylon oder anderen Polyamiden, getuftet 

"Nadelflor", auch konfektioniert (ausg. bedruckt sowie Fliesen mit einer Oberfläche von 

<= 0,3 m²) 

12,5 5 

57033019 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Polypropylen, getuftet "Nadelflor", auch 

konfektioniert (ausg. Fliesen mit einer Oberfläche von <= 0,3 m²) 

12,5 5 
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57049000 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Filz, weder getuftet noch beflockt, auch 

konfektioniert (ausg. Fliesen mit einer Oberfläche von <= 0,3 m²) 

12 5 

57050030 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen, 

auch konfektioniert (ausg. geknüpft, gewebt, getuftet "Nadelflor" oder aus Filz) 

12 5 

57050090 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus pflanzlichen Spinnstoffen oder aus groben 

Tierhaaren, auch konfektioniert (ausg. geknüpft, gewebt, getuftet "Nadelflor" oder aus 

Filz) 

12 5 

61012090 Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnl. Waren, aus Gewirken oder Gestricken aus 

Baumwolle, für Männer oder Knaben (ausg. Anzüge, Kombinationen, Jacken [Sakkos, 

Blazer], Latzhosen und Hosen) 

12 5 

61013090 Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnl. Waren, aus Gewirken oder Gestricken aus 

Chemiefasern, für Männer oder Knaben (ausg. Anzüge, Kombinationen, Jacken [Sakkos, 

Blazer], Latzhosen und Hosen) 

12 5 
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61022090 Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnl. Waren, aus Gewirken oder Gestricken aus 

Baumwolle, für Frauen oder Mädchen (ausg. Kostüme, Kombinationen, Jacken [Sakkos, 

Blazer], Kleider, Röcke, Hosenröcke, Hosen und Latzhosen) 

12 5 

61023090 Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnl. Waren, aus Gewirken oder Gestricken aus 

Chemiefasern, für Frauen oder Mädchen (ausg. Kostüme, Kombinationen, Jacken 

[Sakkos, Blazer], Kleider, Röcke, Hosenröcke, Hosen und Latzhosen) 

12 5 

61033200 Jacken aus Gewirken oder Gestricken aus Baumwolle, für Männer oder Knaben (ausg. 

Windjacken und ähnl. Waren) 

12 5 

61033300 Jacken aus Gewirken oder Gestricken aus synthetischen Chemiefasern, für Männer oder 

Knaben (ausg. Windjacken und ähnl. Waren) 

12 5 

61034200 Hosen, lang "einschl. Kniebundhosen und ähnl. Hosen", Latzhosen und kurze Hosen, aus 

Gewirken oder Gestricken aus Baumwolle, für Männer oder Knaben (ausg. Unterhosen 

und Badehosen) 

12 5 
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61034300 Hosen, lang "einschl. Kniebundhosen und ähnl. Hosen", Latzhosen und kurze Hosen, aus 

Gewirken oder Gestricken aus synthetischen Chemiefasern, für Männer oder Knaben 

(ausg. Unterhosen und Badehosen) 

12 5 

61043200 Jacken aus Gewirken oder Gestricken aus Baumwolle, für Frauen oder Mädchen (ausg. 

Windjacken und ähnl. Waren) 

12 3 

61043300 Jacken aus Gewirken oder Gestricken aus synthetischen Chemiefasern, für Frauen oder 

Mädchen (ausg. Windjacken und ähnl. Waren) 

12 3 

61043900 Jacken aus Gewirken oder Gestricken aus Spinnstoffen, für Frauen oder Mädchen (ausg. 

aus Wolle oder feinen Tierhaaren, Baumwolle oder synthetischen Chemiefasern sowie 

Windjacken und ähnl. Waren) 

12 3 

61044200 Kleider aus Gewirken oder Gestricken aus Baumwolle, für Frauen oder Mädchen (ausg. 

Unterkleider) 

12 5 

61044300 Kleider aus Gewirken oder Gestricken aus synthetischen Chemiefasern, für Frauen oder 

Mädchen (ausg. Unterkleider) 

12 5 
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61044400 Kleider aus Gewirken oder Gestricken aus künstlichen Chemiefasern, für Frauen oder 

Mädchen (ausg. Unterkleider) 

12 5 

61044900 Kleider aus Gewirken oder Gestricken aus Spinnstoffen, für Frauen oder Mädchen (ausg. 

aus Wolle oder feinen Tierhaaren, Baumwolle oder Chemiefasern sowie Unterkleider) 

12 5 

61045200 Röcke und Hosenröcke, aus Gewirken oder Gestricken aus Baumwolle, für Frauen oder 

Mädchen (ausg. Unterröcke) 

12 3 

61045300 Röcke und Hosenröcke, aus Gewirken oder Gestricken aus synthetischen Chemiefasern, 

für Frauen oder Mädchen (ausg. Unterröcke) 

12 3 

61045900 Röcke und Hosenröcke, aus Gewirken oder Gestricken aus Spinnstoffen, für Frauen oder 

Mädchen (ausg. aus Wolle oder feinen Tierhaaren, Baumwolle oder synthetischen 

Chemiefasern sowie Unterröcke) 

12 3 

61046200 Hosen, lang "einschl. Kniebundhosen und ähnl. Hosen", Latzhosen und kurze Hosen, aus 

Gewirken oder Gestricken aus Baumwolle, für Frauen oder Mädchen (ausg. Unterhosen 

und Badehosen) 

12 3 
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61046300 Hosen, lang "einschl. Kniebundhosen und ähnl. Hosen", Latzhosen und kurze Hosen, aus 

Gewirken oder Gestricken aus synthetischen Chemiefasern, für Frauen oder Mädchen 

(ausg. Unterhosen und Badehosen) 

12 3 

61046900 Hosen, lang "einschl. Kniebundhosen und ähnl. Hosen", Latzhosen und kurze Hosen, aus 

Gewirken oder Gestricken aus Spinnstoffen, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Wolle 

oder feinen Tierhaaren, Baumwolle oder synthetischen Chemiefasern sowie Unterhosen 

und Badehosen) 

12 3 

61051000 Hemden aus Gewirken oder Gestricken aus Baumwolle, für Männer oder Knaben (ausg. 

Nachthemdem, T-Shirts und Unterhemden) 

12 5 

61052010 Hemden aus Gewirken oder Gestricken aus synthetischen Chemiefasern, für Männer 

oder Knaben (ausg. Nachthemdem, T-Shirts und Unterhemden) 

12 5 

61061000 Blusen und Hemdblusen, aus Gewirken oder Gestricken aus Baumwolle, für Frauen oder 

Mädchen (ausg. T-Shirts und Unterhemden) 

12 5 

61062000 Blusen und Hemdblusen, aus Gewirken oder Gestricken aus Chemiefasern, für Frauen 

oder Mädchen (ausg. T-Shirts und Unterhemden) 

12 5 
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61071100 Slips und andere Unterhosen, aus Gewirken oder Gestricken aus Baumwolle, für Männer 

oder Knaben 

12 5 

61071200 Slips und andere Unterhosen, aus Gewirken oder Gestricken aus Chemiefasern, für 

Männer oder Knaben 

12 5 

61071900 Slips und andere Unterhosen, aus Gewirken oder Gestricken aus Spinnstoffen, für 

Männer oder Knaben (ausg. aus Baumwolle oder Chemiefasern) 

12 5 

61072100 Nachthemden und Schlafanzüge, aus Gewirken oder Gestricken aus Baumwolle, für 

Männer oder Knaben (ausg. Unterhemden) 

12 5 

61072200 Nachthemden und Schlafanzüge, aus Gewirken oder Gestricken aus Chemiefasern, für 

Männer oder Knaben (ausg. Unterhemden) 

12 5 

61082100 Slips und andere Unterhosen, aus Gewirken oder Gestricken aus Baumwolle, für Frauen 

oder Mädchen 

12 5 

61082200 Slips und andere Unterhosen, aus Gewirken oder Gestricken aus Chemiefasern, für 

Frauen oder Mädchen 

12 5 
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61082900 Slips und andere Unterhosen, aus Gewirken oder Gestricken aus Spinnstoffen, für 

Frauen oder Mädchen (ausg. aus Baumwolle oder Chemiefasern) 

12 5 

61083100 Nachthemden und Schlafanzüge, aus Gewirken oder Gestricken aus Baumwolle, für 

Frauen oder Mädchen (ausg. T-Shirts, Unterhemden und Negligees) 

12 5 

61083200 Nachthemden und Schlafanzüge, aus Gewirken oder Gestricken aus Chemiefasern, für 

Frauen oder Mädchen (ausg. T-Shirts, Unterhemden und Negligees) 

12 5 

61089100 Negligees, Bademäntel und Badejacken, Hausmäntel und ähnl. Waren, aus Gewirken 

oder Gestricken aus Baumwolle, für Frauen oder Mädchen (ausg. Unterhemden, 

Unterkleider, Unterröcke, Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge, 

Büstenhalter, Hüftgürtel, Korsetts und ähnl. Waren) 

12 5 

61089200 Negligees, Bademäntel und Badejacken, Hausmäntel und ähnl. Waren, aus Gewirken 

oder Gestricken aus Chemiefasern, für Frauen oder Mädchen (ausg. Unterhemden, 

Unterkleider, Unterröcke, Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge, 

Büstenhalter, Hüftgürtel, Korsetts und ähnl. Waren) 

12 5 
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61091000 T-Shirts und Unterhemden, aus Gewirken oder Gestricken aus Baumwolle 12 3 

61099030 T-Shirts und Unterhemden, aus Gewirken oder Gestricken aus Chemiefasern 12 3 

61099090 T-Shirts und Unterhemden, aus Gewirken oder Gestricken aus Spinnstoffen (ausg. aus 

Baumwolle, Chemiefasern, Wolle oder feinen Tierhaaren) 

12 3 

61101110 Pullover aus Gewirken oder Gestricken mit einem Anteil an Wolle von >= 50 GHT und 

mit einem Stückgewicht von >= 600 g 

12 5 

61101130 Waren, einschl. Unterziehpullis, aus Gewirken oder Gestricken aus Wolle, für Männer 

oder Knaben (ausg. Pullover mit einem Anteil an Wolle von >= 50 GHT und mit einem 

Stückgewicht von >= 600 g sowie wattierte Westen) 

12 5 

61101190 Waren, einschl. Unterziehpullis, aus Gewirken oder Gestricken aus Wolle, für Frauen 

oder Mädchen (ausg. Pullover mit einem Anteil an Wolle von >= 50 GHT und mit einem 

Stückgewicht von >= 600 g sowie wattierte Westen) 

12 5 
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61102010 Unterziehpullis aus Gewirken oder Gestricken aus Baumwolle 12 3 

61102091 Pullover, Strickjacken, Westen und ähnl. Waren, aus Gewirken oder Gestricken aus 

Baumwolle, für Männer oder Knaben (ausg. Unterziehpullis sowie wattierte Westen) 

12 3 

61102099 Pullover, Strickjacken, Westen und ähnl. Waren, aus Gewirken oder Gestricken aus 

Baumwolle, für Frauen oder Mädchen (ausg. Unterziehpullis sowie wattierte Westen) 

12 3 

61103010 Unterziehpullis aus Gewirken oder Gestricken aus Chemiefasern 12 5 

61103091 Pullover, Strickjacken, Westen und ähnl. Waren, aus Gewirken oder Gestricken aus 

Chemiefasern, für Männer oder Knaben (ausg. Unterziehpullis sowie wattierte Westen) 

12 5 
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61103099 Pullover, Strickjacken, Westen und ähnl. Waren, aus Gewirken oder Gestricken aus 

Chemiefasern, für Frauen oder Mädchen (ausg. Unterziehpullis sowie wattierte Westen) 

12 5 

61152100 Strumpfhosen aus Gewirken oder Gestricken aus synthetischen Chemiefasern, mit einem 

Titer der einfachen Garne von < 67 dtex (ausg. mit degressiver Kompression) 

12 3 

61152200 Strumpfhosen aus Gewirken oder Gestricken aus synthetischen Chemiefasern, mit einem 

Titer der einfachen Garne von < 67 dtex (ausg. mit degressiver Kompression) 

12 3 

61152900 Strumpfhosen aus Gewirken oder Gestricken aus Spinnstoffen (ausg. mit degressiver 

Kompression, solche aus synthetischen Chemiefasern sowie Strumpfwaren für 

Kleinkinder) 

12 3 

61159500 Strümpfe, Kniestrümpfe, Socken und andere Strumpfwaren, einschl. Fußbekleidung 

ohne an das Oberteil angebrachte Laufsohle, aus Gewirken oder Gestricken aus 

Baumwolle (ausg. mit degressiver Kompression, Strumpfhosen, Damenstrümpfe 

[einschl. Kniestrümpfe] mit einem Titer der einfachen Garne von < 67 dtex sowie 

Strumpfwaren für Kleinkinder) 

12 3 
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61159691 Strümpfe aus Gewirken oder Gestricken aus synthetischen Chemiefasern, für Frauen 

(ausg. mit degressiver Kompression sowie Strumpfhosen, Damenstrümpfe mit einem 

Titer der einfachen Garne von < 67 dtex und Kniestrümpfe) 

12 3 

61159699 Strümpfe, Socken und andere Strumpfwaren, einschl. Fußbekleidung ohne an das 

Oberteil angebrachte Laufsohle, aus Gewirken oder Gestricken aus synthetischen 

Chemiefasern (ausg. mit degressiver Kompression sowie Strümpfe für Frauen, 

Strumpfhosen, Kniestrümpfe und Strumpfwaren für Kleinkinder) 

12 3 

61159900 Strümpfe, Kniestrümpfe, Socken und andere Strumpfwaren, einschl. Fußbekleidung 

ohne an das Oberteil angebrachte Laufsohle, aus Gewirken oder Gestricken aus 

Spinnstoffen (ausg. aus Wolle oder feinen Tierhaaren, Baumwolle oder synthetischen 

Chemiefasern, solche mit degressiver Kompression, Strumpfhosen, Damenstrümpfe 

[einschl. Kniestrümpfe] mit einem Titer von < 67 dtex sowie Strumpfwaren für 

Kleinkinder) 

12 3 
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62011100 Mäntel "einschl. Kurzmäntel", Umhänge und ähnl. Waren, aus Wolle oder feinen 

Tierhaaren, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken oder Gestricken) 

12 3 

62011210 Mäntel "einschl. Kurzmäntel", Umhänge und ähnl. Waren, aus Baumwolle, mit einem 

Stückgewicht von <= 1 kg, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken oder 

Gestricken) 

12 3 

62011290 Mäntel "einschl. Kurzmäntel", Umhänge und ähnl. Waren, aus Baumwolle, mit einem 

Stückgewicht von > 1 kg, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken oder 

Gestricken) 

12 3 

62011310 Mäntel "einschl. Kurzmäntel", Umhänge und ähnl. Waren, aus Chemiefasern, mit einem 

Stückgewicht von <= 1 kg, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken oder 

Gestricken) 

12 3 

62011390 Mäntel "einschl. Kurzmäntel", Umhänge und ähnl. Waren, aus Chemiefasern, mit einem 

Stückgewicht von > 1 kg, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken oder 

Gestricken) 

12 3 
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62011900 Mäntel "einschl. Kurzmäntel", Umhänge und ähnl. Waren, aus Spinnstoffen, für Männer 

oder Knaben (ausg. aus Wolle oder feinen Tierhaaren, Baumwolle oder Chemiefasern 

sowie aus Gewirken oder Gestricken) 

12 3 

62019100 Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnl. Waren, aus Wolle oder feinen Tierhaaren, für 

Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie Anzüge, 

Kombinationen, Jacken [Sakkos, Blazer] und Hosen) 

12 3 

62019200 Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnl. Waren, aus Baumwolle, für Männer oder 

Knaben (ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie Anzüge, Kombinationen, Jacken 

[Sakkos, Blazer], Hosen und Oberteile von Skianzügen) 

12 3 

62019300 Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnl. Waren, aus Chemiefasern, für Männer oder 

Knaben (ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie Anzüge, Kombinationen, Jacken 

[Sakkos, Blazer], Hosen und Oberteile von Skianzügen) 

12 3 
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aus dem Jahr 2011 

Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

62019900 Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnl. Waren, aus Spinnstoffen, für Männer oder 

Knaben (ausg. aus Wolle oder feinen Tierhaaren, Baumwolle, Chemiefasern oder aus 

Gewirken oder Gestricken sowie Anzüge, Kombinationen, Jacken [Sakkos, Blazer] und 

Hosen) 

12 3 

62021100 Mäntel "einschl. Kurzmäntel", Umhänge und ähnl. Waren, aus Wolle oder feinen 

Tierhaaren, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken oder Gestricken) 

12 3 

62021210 Mäntel "einschl. Kurzmäntel", Umhänge und ähnl. Waren, aus Baumwolle, mit einem 

Stückgewicht von <= 1 kg, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken oder 

Gestricken) 

12 3 

62021290 Mäntel "einschl. Kurzmäntel", Umhänge und ähnl. Waren, aus Baumwolle, mit einem 

Stückgewicht von > 1 kg, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken oder 

Gestricken) 

12 3 

62021310 Mäntel "einschl. Kurzmäntel", Umhänge und ähnl. Waren, aus Chemiefasern, mit einem 

Stückgewicht von <= 1 kg, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken oder 

Gestricken) 

12 3 
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Republik Moldau 

aus dem Jahr 2011 

Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

62021390 Mäntel "einschl. Kurzmäntel", Umhänge und ähnl. Waren, aus Chemiefasern, mit einem 

Stückgewicht von > 1 kg, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken oder 

Gestricken) 

12 3 

62021900 Mäntel "einschl. Kurzmäntel", Umhänge und ähnl. Waren, aus Spinnstoffen, für Frauen 

oder Mädchen (ausg. aus Wolle oder feinen Tierhaaren, Baumwolle oder Chemiefasern 

sowie aus Gewirken oder Gestricken) 

12 3 

62029100 Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnl. Waren, aus Wolle oder feinen Tierhaaren, für 

Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie Anzüge, 

Kombinationen, Jacken [Sakkos, Blazer] und Hosen) 

12 3 

62029200 Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnl. Waren, aus Baumwolle, für Frauen oder 

Mädchen (ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie Anzüge, Kombinationen, Jacken 

[Sakkos, Blazer], Hosen und Oberteile von Skianzügen) 

12 3 

62029300 Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnl. Waren, aus Chemiefasern, für Männer oder 

Knaben (ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie Anzüge, Kombinationen, Jacken 

[Sakkos, Blazer], Hosen und Oberteile von Skianzügen) 

12 3 
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Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

62029900 Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnl. Waren, aus Spinnstoffen, für Frauen oder 

Mädchen (ausg. aus Wolle oder feinen Tierhaaren, Baumwolle, Chemiefasern oder aus 

Gewirken oder Gestricken sowie Anzüge, Kombinationen, Jacken [Sakkos, Blazer] und 

Hosen) 

12 3 

62031100 Anzüge aus Wolle oder feinen Tierhaaren, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken 

oder Gestricken sowie Trainingsanzüge, Skianzüge und Badebekleidung) 

12 3 

62031200 Anzüge aus synthetischen Chemiefasern, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken 

oder Gestricken sowie Trainingsanzüge, Skianzüge und Badebekleidung) 

12 3 

62031910 Anzüge aus Baumwolle, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken oder Gestricken 

sowie Trainingsanzüge, Skianzüge und Badebekleidung) 

12 3 

62031930 Anzüge aus künstlichen Chemiefasern, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken 

oder Gestricken sowie Trainingsanzüge, Skianzüge und Badebekleidung) 

12 3 

62031990 Anzüge aus Spinnstoffen, für Männer oder Knaben (ausg. aus Wolle oder feinen 

Tierhaaren, Baumwolle, Chemiefasern oder aus Gewirken oder Gestricken sowie 

Trainingsanzüge, Skianzüge und Badebekleidung) 

12 3 
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Beschreibung Geltender Meistbegünstigungszollsatz Kategorie 

62032210 Arbeitskombinationen und Berufskombinationen, aus Baumwolle, für Männer oder 

Knaben (ausg. aus Gewirken oder Gestricken) 

12 3 

62033100 Jacken aus Wolle oder feinen Tierhaaren, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken 

oder Gestricken sowie Windjacken und ähnl. Waren) 

12 3 

62033210 Arbeitsjacken und Berufsjacken, aus Baumwolle, für Männer oder Knaben (ausg. aus 

Gewirken oder Gestricken sowie Windjacken und ähnl. Waren) 

12 3 

62033290 Jacken aus Baumwolle, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken oder Gestricken 

sowie Arbeitsjacken und Berufsjacken und Windjacken und ähnl. Waren) 

12 3 

62033310 Arbeitsjacken und Berufsjacken, aus synthetischen Chemiefasern, für Männer oder 

Knaben (ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie Windjacken und ähnl. Waren) 

12 3 

62033390 Jacken aus synthetischen Chemiefasern, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken 

oder Gestricken sowie Arbeitsjacken und Berufsjacken und Windjacken und ähnl. 

Waren) 

12 3 
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62034110 Hosen, lang "einschl. Kniebundhosen und ähnl. Hosen", aus Wolle oder feinen 

Tierhaaren, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie 

Latzhosen und Unterhosen) 

12 3 

62034211 Arbeitshosen und Berufshosen, lang, aus Baumwolle, für Männer oder Knaben (ausg. 

aus Gewirken oder Gestricken sowie Latzhosen) 

12 3 

62034231 Hosen, lang "einschl. Kniebundhosen und ähnl. Hosen", aus Denim, für Männer oder 

Knaben (ausg. Arbeitshosen und Berufshosen sowie Latzhosen und Unterhosen) 

12 3 

62034235 Hosen, lang "einschl. Kniebundhosen und ähnl. Hosen", aus Baumwolle, für Männer 

oder Knaben (ausg. aus Rippenschusssamt oder Rippenschussplüsch, aufgeschnitten, aus 

Denim oder aus Gewirken oder Gestricken sowie Arbeitshosen und Berufshosen, 

Latzhosen und Unterhosen) 

12 3 

62034251 Arbeitslatzhosen und Berufslatzhosen, aus Baumwolle, für Männer oder Knaben (ausg. 

aus Gewirken oder Gestricken) 

12 3 

62034259 Latzhosen aus Baumwolle, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken oder 

Gestricken sowie Arbeitshosen und Berufshosen) 

12 3 

BGBl. III - Ausgegeben am 28. Juni 2016 - Nr. 116 97 von 120

www.ris.bka.gv.at



 

 

EU/MD/Anhang XV-D/de 98 

Nomenklatur der 

Republik Moldau 

aus dem Jahr 2011 
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62034290 Hosen, kurz, aus Baumwolle, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken oder 

Gestricken sowie Unterhosen und Badehosen) 

12 3 

62034311 Arbeitshosen und Berufshosen, lang, aus synthetischen Chemiefasern, für Männer oder 

Knaben (ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie Latzhosen) 

12 3 

62034319 Hosen, lang "einschl. Kniebundhosen und ähnl. Hosen", aus synthetischen 

Chemiefasern, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie 

Arbeitshosen und Berufshosen, Latzhosen und Unterhosen) 

12 3 

62034331 Arbeitslatzhosen und Berufslatzhosen, aus synthetischen Chemiefasern, für Männer oder 

Knaben (ausg. aus Gewirken oder Gestricken) 

12 3 

62034339 Latzhosen aus synthetischen Chemiefasern, für Männer oder Knaben (ausg. aus 

Gewirken oder Gestricken sowie Arbeitshosen und Berufshosen) 

12 3 

62034390 Hosen, kurz, aus synthetischen Chemiefasern, für Männer oder Knaben (ausg. aus 

Gewirken oder Gestricken sowie Unterhosen und Badehosen) 

12 3 
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62034911 Arbeitshosen und Berufshosen, lang, aus künstlichen Chemiefasern, für Männer oder 

Knaben (ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie Latzhosen) 

12 3 

62034919 Hosen, lang "einschl. Kniebundhosen und ähnl. Hosen", aus künstlichen Chemiefasern, 

für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie Arbeitshosen und 

Berufshosen, Latzhosen und Unterhosen) 

12 3 

62034931 Arbeitslatzhosen und Berufslatzhosen, aus künstlichen Chemiefasern, für Männer oder 

Knaben (ausg. aus Gewirken oder Gestricken) 

12 3 

62034939 Latzhosen aus künstlichen Chemiefasern, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken 

oder Gestricken sowie Arbeitslatzhosen und Berufslatzhosen) 

12 3 

62034950 Hosen, kurz, aus künstlichen Chemiefasern, für Männer oder Knaben (ausg. aus 

Gewirken oder Gestricken sowie Unterhosen und Badehosen) 

12 3 
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62034990 Hosen, lang "einschl. Kniebundhosen und ähnl. Hosen", Latzhosen und kurze Hosen, aus 

Spinnstoffen, für Männer oder Knaben (ausg. aus Wolle oder feinen Tierhaaren, 

Baumwolle, Chemiefasern oder aus Gewirken oder Gestricken sowie Unterhosen und 

Badehosen) 

12 3 

62041200 Kostüme aus Baumwolle, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken oder 

Gestricken sowie Ski-Overalls und Badebekleidung) 

12 5 

62041300 Kostüme aus synthetischen Chemiefasern, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus 

Gewirken oder Gestricken sowie Ski-Overalls und Badebekleidung) 

12 5 

62041910 Kostüme aus künstlichen Chemiefasern, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken 

oder Gestricken sowie Ski-Overalls und Badebekleidung) 

12 5 

62041990 Kostüme aus Spinnstoffen, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Wolle oder feinen 

Tierhaaren, Baumwolle Chemiefasern oder aus Gewirken oder Gestricken sowie Ski-

Overalls und Badebekleidung) 

12 5 

62043100 Jacken aus Wolle oder feinen Tierhaaren, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken 

oder Gestricken sowie Windjacken und ähnl. Waren) 

12 3 
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62043210 Arbeitsjacken und Berufsjacken, aus Baumwolle, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus 

Gewirken oder Gestricken sowie Windjacken und ähnl. Waren) 

12 5 

62043290 Jacken aus Baumwolle, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken oder Gestricken 

sowie Arbeitsjacken und Berufsjacken, Windjacken und ähnl. Waren) 

12 5 

62043310 Arbeitsjacken und Berufsjacken, aus synthetischen Chemiefasern, für Frauen oder 

Mädchen (ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie Windjacken und ähnl. Waren) 

12 5 

62043390 Jacken aus synthetischen Chemiefasern, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken 

oder Gestricken sowie Arbeitsjacken und Berufsjacken, Windjacken und ähnl. Waren) 

12 5 

62043911 Arbeitsjacken und Berufsjacken, aus künstlichen Chemiefasern, für Frauen oder 

Mädchen (ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie Windjacken und ähnl. Waren) 

12 5 
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62043919 Jacken aus künstlichen Chemiefasern, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken 

oder Gestricken sowie Arbeitsjacken und Berufsjacken, Windjacken und ähnl. Waren) 

12 5 

62043990 Jacken aus Spinnstoffen, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Wolle oder feinen 

Tierhaaren, Baumwolle, synthetischen Chemiefasern oder aus Gewirken oder Gestricken 

sowie Windjacken und ähnl. Waren) 

12 5 

62044100 Kleider aus Wolle oder feinen Tierhaaren, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken 

oder Gestricken sowie Unterkleider) 

12 5 

62044200 Kleider aus Baumwolle, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken oder Gestricken 

sowie Unterkleider) 

12 5 

62044300 Kleider aus synthetischen Chemiefasern, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken 

oder Gestricken sowie Unterkleider) 

12 5 

62044400 Kleider aus künstlichen Chemiefasern, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken 

oder Gestricken sowie Unterkleider) 

12 5 
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62044900 Kleider aus Spinnstoffen, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Wolle oder feinen 

Tierhaaren, Baumwolle, Chemiefasern oder aus Gewirken oder Gestricken sowie 

Unterkleider) 

12 5 

62045100 Röcke und Hosenröcke, aus Wolle oder feinen Tierhaaren, für Frauen oder Mädchen 

(ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie Unterröcke) 

12 5 

62045200 Röcke und Hosenröcke, aus Baumwolle, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken 

oder Gestricken sowie Unterröcke) 

12 5 

62045300 Röcke und Hosenröcke, aus synthetischen Chemiefasern, für Frauen oder Mädchen 

(ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie Unterröcke) 

12 5 

62045910 Röcke und Hosenröcke, aus künstlichen Chemiefasern, für Frauen oder Mädchen (ausg. 

aus Gewirken oder Gestricken sowie Unterröcke) 

12 5 

62045990 Röcke und Hosenröcke, aus Spinnstoffen, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Wolle 

oder feinen Tierhaaren, Baumwolle, Chemiefasern oder aus Gewirken oder Gestricken 

sowie Unterröcke) 

12 5 
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62046110 Hosen, lang "einschl. Kniebundhosen und ähnl. Hosen", aus Wolle oder feinen 

Tierhaaren, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie 

Unterhosen und Badebekleidung) 

12 5 

62046185 Latzhosen und kurze Hosen, aus Wolle oder feinen Tierhaaren, für Frauen oder Mädchen 

(ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie Unterhosen und Badebekleidung) 

12 5 

62046211 Arbeitshosen und Berufshosen, lang, aus Baumwolle, für Frauen oder Mädchen (ausg. 

aus Gewirken oder Gestricken sowie Latzhosen) 

12 5 

62046231 Hosen, lang "einschl. Kniebundhosen und ähnl. Hosen", aus Denim, für Frauen oder 

Mädchen (ausg. Arbeitshosen und Berufshosen, Latzhosen und Unterhosen) 

12 5 

62046239 Hosen, lang "einschl. Kniebundhosen und ähnl. Hosen", aus Baumwolle, für Frauen oder 

Mädchen (nicht aus Rippenschusssamt oder Rippenschussplüsch, aufgeschnitten, aus 

Denim oder aus Gewirken oder Gestricken und ausg. Arbeits- und Berufskleidung, 

Latzhosen, Unterhosen und Unterteile von Trainingsanzügen) 

12 5 

62046311 Arbeitshosen und Berufshosen, lang, aus synthetischen Chemiefasern, für Frauen oder 

Mädchen (ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie Latzhosen) 

12 5 
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62046318 Hosen, lang "einschl. Kniebundhosen und ähnl. Hosen", aus synthetischen 

Chemiefasern, für Frauen oder Mädchen (nicht aus Rippenschusssamt oder 

Rippenschussplüsch, aufgeschnitten, aus Denim oder aus Gewirken oder Gestricken 

sowie Arbeits- und Berufskleidung, Latzhosen, Unterhosen und Unterteile von 

Trainingsanzügen) 

12 5 

62046911 Arbeitshosen und Berufshosen, lang, aus künstlichen Chemiefasern, für Frauen oder 

Mädchen (ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie Latzhosen) 

12 5 

62046918 Hosen, lang "einschl. Kniebundhosen und ähnl. Hosen", aus künstlichen Chemiefasern, 

für Frauen oder Mädchen (nicht aus Rippenschusssamt oder Rippenschussplüsch, 

aufgeschnitten, aus Denim oder aus Gewirken oder Gestricken sowie Arbeits-und 

Berufskleidung, Latzhosen, Unterhosen und Unterteile von Trainingsanzügen) 

12 5 

62046990 Hosen, lang "einschl. Kniebundhosen und ähnl. Hosen", Latzhosen und kurze Hosen, aus 

Spinnstoffen, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Wolle oder feinen Tierhaaren, 

Baumwolle, Chemiefasern oder aus Gewirken oder Gestricken sowie Unterhosen und 

Badebekleidung) 

12 5 
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62052000 Hemden aus Baumwolle, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken oder Gestricken 

sowie Nachthemden und Unterhemden) 

12 3 

62053000 Hemden aus Chemiefasern, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken oder 

Gestricken sowie Nachthemden und Unterhemden) 

12 5 

62059010 Hemden aus Flachs "Leinen" oder Ramie, für Männer oder Knaben (ausg. aus Gewirken 

oder Gestricken sowie Nachthemden und Unterhemden) 

12 5 

62059080 Hemden aus Spinnstoffen, für Männer oder Knaben (ausg. aus Baumwolle, 

Chemiefasern, Flachs, Ramie oder aus Gewirken oder Gestricken sowie Nachthemden 

und Unterhemden) 

12 5 

62061000 Blusen und Hemdblusen, aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide, für Frauen oder 

Mädchen (ausg. aus Gewirken oder Gestricken sowie Unterhemden) 

12 5 

62063000 Blusen und Hemdblusen, aus Baumwolle, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus Gewirken 

oder Gestricken sowie Unterhemden) 

12 5 
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62064000 Blusen und Hemdblusen, aus Chemiefasern, für Frauen oder Mädchen (ausg. aus 

Gewirken oder Gestricken sowie Unterhemden) 

12 5 

62113210 Arbeitskleidung und Berufskleidung, aus Baumwolle, für Männer oder Knaben (ausg. 

aus Gewirken oder Gestricken) 

12 5 

62113310 Arbeitskleidung und Berufskleidung, aus Chemiefasern, für Männer oder Knaben (ausg. 

aus Gewirken oder Gestricken) 

12 5 

62121090 Büstenhalter aus Spinnstofferzeugnissen aller Art, auch elastischen, einschl. Gewirken 

oder Gestricken (ausg. in Warenzusammenstellungen aufgemacht für den Einzelverkauf, 

bestehend aus einem Büstenhalter und einem Slip bzw. einer anderen Unterhose) 

12 5 

63022100 Bettwäsche aus Baumwolle, bedruckt (ausg. aus Gewirken oder Gestricken) 12 5 

63023100 Bettwäsche aus Baumwolle (ausg. bedruckt, aus Gewirken oder Gestricken) 12 5 

63023290 Bettwäsche aus Chemiefasern (ausg. aus Vliesstoffen oder bedruckt oder aus Gewirken 

oder Gestricken) 

12 5 
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63025100 Tischwäsche aus Baumwolle (ausg. aus Gewirken oder Gestricken) 12 5 

63025390 Tischwäsche aus Chemiefasern (ausg. aus Vliesstoffen oder aus Gewirken oder 

Gestricken) 

12 5 

63026000 Wäsche zur Körperpflege und Küchenwäsche, aus Frottierware aus Baumwolle (ausg. 

Scheuertücher, Bohnerlappen, Spüllappen und Staubtücher) 

12 5 

63029100 Wäsche zur Körperpflege und Küchenwäsche, aus Baumwolle (ausg. aus Frottierware 

sowie Scheuertücher, Bohnerlappen, Spüllappen und Staubtücher) 

12 5 

63029390 Wäsche zur Körperpflege und Küchenwäsche, aus Chemiefasern (ausg. aus Vliesstoffen 

sowie Scheuertücher, Bohnerlappen, Spüllappen und Staubtücher) 

12 5 

63029990 Wäsche zur Körperpflege und Küchenwäsche, aus Spinnstoffen (ausg. aus Baumwolle, 

Flachs oder Chemiefasern sowie Scheuertücher, Bohnerlappen, Spüllappen und 

Staubtücher) 

12 5 
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63090000 Altwaren an Kleidung, Bekleidungszubehör, Decken, Haushaltswäsche und Waren zur 

Innenausstattung, aus Spinnstofferzeugnissen aller Art, einschl. Schuhe und 

Kopfbedeckungen aller Art, augenscheinlich gebraucht, lose in Massenladungen oder als 

nur geschnürte Packen oder in Ballen, Säcken oder ähnl. Verpackungen gestellt (ausg. 

Teppiche und anderer Fußbodenbelag sowie Tapisserien) 

12,5 5 

64022000 Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder Kunststoff, mit Oberteil aus 

Bändern oder Riemen, mit der Sohle durch Zapfen zusammengesteckt (ausg. Schuhe, die 

den Charakter von Spielzeug haben) 

15 5 

64029110 Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder Kunststoff, den Knöchel 

bedeckend, mit einem Metallschutz in der Vorderkappe (ausg. wasserdichte Schuhe der 

Pos. 6401, Sportschuhe und orthopädische Schuhe) 

15 5 

64029190 Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder Kunststoff, den Knöchel 

bedeckend (ausg. mit einem Metallschutz in der Vorderkappe sowie wasserdichte 

Schuhe der Pos. 6401, Sportschuhe, orthopädische Schuhe und Schuhe, die den 

Charakter von Spielzeug haben) 

15 5 
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64029905 Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder Kunststoff, mit einem 

Metallschutz in der Vorderkappe (ausg. den Knöchel bedeckend sowie wasserdichte 

Schuhe der Pos. 6401, Sportschuhe und orthopädische Schuhe) 

15 5 

64029910 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk oder Kunststoff und Oberteil aus Kautschuk 

(ausg. den Knöchel bedeckend oder mit Oberteil aus Bändern oder Riemen gefertigt und 

mit der Sohle durch Zapfen zusammengesteckt sowie wasserdichte Schuhe der 

Pos. 6401, Sportschuhe, orthopädische Schuhe und Schuhe, die den Charakter von 

Spielzeug haben) 

15 5 

64029931 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk oder Kunststoff und Oberteil aus Kunststoff, 

deren Blatt aus Riemen gefertigt oder nicht geschlossen ist, mit Absatz und Sohle mit 

einer größten Höhe von > 3 cm (ausg. mit Oberteil aus Bändern oder Riemen und mit der 

Sohle durch Zapfen zusammengesteckt) 

15 5 

64029939 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk oder Kunststoff und Oberteil aus Kunststoff, 

deren Blatt aus Riemen gefertigt oder nicht geschlossen ist, mit Absatz und Sohle mit 

einer größten Höhe von <= 3 cm (ausg. mit Oberteil aus Bändern oder Riemen und mit 

der Sohle durch Zapfen zusammengesteckt) 

15 5 
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64029950 Pantoffeln und andere Hausschuhe, mit Laufsohlen aus Kautschuk oder Kunststoff und 

Oberteil aus Kunststoff (ausg. den Knöchel bedeckend oder Schuhe, deren Blatt aus 

Bändern oder Riemen gefertigt oder nicht geschlossen ist sowie Schuhe, die den 

Charakter von Spielzeug haben) 

15 5 

64029991 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk oder Kunststoff und Oberteil aus Kunststoff, mit 

einer Länge der Innensohle von < 24 cm (ausg. den Knöchel bedeckend oder deren Blatt 

aus Bändern oder Riemen gefertigt oder nicht geschlossen ist oder mit Metallschutz in 

der Vorderkappe sowie Hausschuhe, Sportschuhe, wasserdichte Schuhe der Pos. 6401, 

orthopädische Schuhe und Schuhe, die den Charakter von Spielzeug haben) 

15 5 

64029993 Schuhe mit Laufsohle aus Kautschuk oder Kunststoff und Oberteil aus Kunststoff, mit 

einer Länge der Innensohle von >= 24 cm, nicht erkennbar, ob für Männer oder Frauen 

(ausg. den Knöchel bedeckend oder deren Blatt aus Bändern oder Riemen gefertigt oder 

nicht geschlossen ist oder mit Metallschutz in der Vorderkappe sowie Hausschuhe, 

Sportschuhe, wasserdichte Schuhe der Pos. 6401, und orthopädische Schuhe) 

15 5 
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64029996 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk oder Kunststoff und Oberteil aus Kunststoff, mit 

einer Länge der Innensohle von >= 24 cm, für Männer (ausg. den Knöchel bedeckend 

oder deren Blatt aus Bändern oder Riemen gefertigt oder nicht geschlossen ist oder mit 

Metallschutz in der Vorderkappe sowie Haus-, Sportschuhe, wasserdichte Schuhe der 

Pos. 6401, orthopädische Schuhe und solche nicht erkennbar, ob für Männer oder 

Frauen) 

15 5 

64029998 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk oder Kunststoff und Oberteil aus Kunststoff, mit 

einer Länge der Innensohle von >= 24 cm, für Frauen (ausg. den Knöchel bedeckend 

oder deren Blatt aus Bändern oder Riemen gefertigt oder nicht geschlossen ist oder mit 

Metallschutz in der Vorderkappe sowie Haus-, Sportschuhe, wasserdichte Schuhe der 

Pos. 6401, orthopädische Schuhe und solche nicht erkennbar, ob für Männer oder 

Frauen) 

15 5 

64035995 Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Leder, mit einer Länge der Innensohle von 

>= 24 cm, für Männer (ausg. den Knöchel bedeckend oder mit einem Metallschutz in der 

Vorderkappe oder mit einer Hauptsohle aus Holz, ohne Innensohle, sowie Schuhe mit 

Blatt oder Oberteil aus Riemen gefertigt, Hausschuhe, Sportschuhe und orthopädische 

Schuhe) 

15 5 
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64035999 Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Leder, mit einer Länge der Innensohle von 

>= 24 cm, für Frauen (ausg. den Knöchel bedeckend oder mit einem Metallschutz in der 

Vorderkappe oder mit einer Hauptsohle aus Holz, ohne Innensohle sowie Schuhe mit 

Blatt oder Oberteil aus Riemen gefertigt, Hausschuhe, Sportschuhe und orthopädische 

Schuhe) 

15 5 

64039116 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff oder rekonstituiertem Leder und 

Oberteil aus Leder, den Knöchel, jedoch nicht die Wade bedeckend, mit einer Länge der 

Innensohle von >= 24 cm, für Männer (ausg. 6403.11-00 bis 6403.40.00) 

15 5 

64039118 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff oder rekonstituiertem Leder und 

Oberteil aus Leder, den Knöchel, jedoch nicht die Wade bedeckend, mit einer Länge der 

Innensohle von >= 24 cm, für Frauen (ausg. 6403.11-00 bis 6403.40.00) 

15 5 

64039196 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff oder rekonstituiertem Leder und 

Oberteil aus Leder, den Knöchel bedeckend, mit einer Länge der Innensohle von 

>= 24 cm, für Männer (ausg. 6403.11-00 bis 6403.40.00 sowie 6403.90-16) 

15 5 
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64039198 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff oder rekonstituiertem Leder und 

Oberteil aus Leder, den Knöchel bedeckend, mit einer Länge der Innensohle von 

>= 24 cm, für Frauen (ausg. 6403.11-00 bis 6403.40.00 sowie 6403.91.18) 

15 5 

64039936 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff oder rekonstituiertem Leder und 

Oberteil aus Leder (nicht den Knöchel bedeckend), deren Blatt aus Riemen gefertigt oder 

ungeschlossen ist, mit Absatz und Sohle mit einer größten Höhe von <= 3 cm und einer 

Länge der Innensohle von >= 24 cm, für Männer (ausg. 6403.11-00 bis 6403.40.00) 

15 5 

64039938 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff oder rekonstituiertem Leder und 

Oberteil aus Leder (nicht den Knöchel bedeckend), deren Blatt aus Riemen gefertigt oder 

ungeschlossen ist, mit Absatz und Sohle mit einer größten Höhe von <= 3 cm und einer 

Länge der Innensohle von >= 24 cm, für Frauen (ausg. 6403.11.00 bis 6403.40.00) 

15 5 
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64039996 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff oder rekonstituiertem Leder und 

Oberteil aus Leder, Länge der Innensohle >= 24 cm, für Männer (nicht den Knöchel 

bedeckend), mit einer Länge der Innensohle >= 24 cm, für Männer (ausg. 6403.11-00 bis 

6403.40.00, 6403.99.11, 6403.99.36, 6403.99.50) 

15 5 

64039998 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff oder rekonstituiertem Leder und 

Oberteil aus Leder, mit einer Länge der Innensohle von >= 24 cm, für Frauen (ausg. den 

Knöchel bedeckend oder mit einem Metallschutz in der Vorderkappe oder mit einer 

Hauptsohle aus Holz, ohne Innensohle, sowie Schuhe, deren Blatt aus Riemen gefertigt 

oder ungeschlossen ist, Haus-, Sportschuhe, orthopädische Schuhe und solche nicht 

erkennbar, ob für Männer oder Frauen) 

15 5 

64041100 Sportschuhe, einschl. Tennisschuhe, Basketballschuhe, Turnschuhe, Trainingsschuhe 

und ähnl. Schuhe, mit Laufsohlen aus Kautschuk oder Kunststoff und Oberteil aus 

Spinnstoffen 

15 5 
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64041910 Pantoffeln und andere Hausschuhe, mit Laufsohlen aus Kautschuk oder Kunststoff und 

Oberteil aus Spinnstoffen (ausg. Tennisschuhe, Turnschuhe, Trainingsschuhe und ähnl. 

Schuhe sowie Schuhe, die den Charakter von Spielzeug haben) 

15 5 

64041990 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk oder Kunststoff und Oberteil aus Spinnstoffen 

(ausg. Hausschuhe, Sportschuhe, einschl. Tennisschuhe, Basketballschuhe, Turnschuhe, 

Trainingsschuhe und ähnl. Schuhe sowie Schuhe, die den Charakter von Spielzeug 

haben) 

15 5 

64052091 Pantoffeln und andere Hausschuhe, mit Oberteil aus Spinnstoffen (ausg. mit Laufsohlen 

aus Kautschuk, Kunststoff, Leder oder rekonstituiertem Leder sowie Schuhe, die den 

Charakter von Spielzeug haben) 

15 5 

64052099 Schuhe mit Oberteil aus Spinnstoffen (ausg. mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, 

Leder oder rekonstituiertem Leder, Holz oder Kork sowie Hausschuhe, orthopädische 

Schuhe und Schuhe, die den Charakter von Spielzeug haben) 

15 5 
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64059010 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder oder rekonstituiertem Leder 

und Oberteil aus anderen Stoffen als Leder oder rekonstituiertem Leder oder 

Spinnstoffen (ausg. orthopädische Schuhe und Schuhe, die den Charakter von Spielzeug 

haben) 

15 5 

70109041 Flaschen aus ungefärbtem Glas, zu kommerziellen Transport- oder Verpackungszwecken 

bei Nahrungsmitteln und Getränken, mit einem Nenninhalt von >= 1 l, jedoch < 2,5 l 

10 5 

70109043 Flaschen aus ungefärbtem Glas, zu kommerziellen Transport- oder Verpackungszwecken 

bei Nahrungsmitteln und Getränken, mit einem Nenninhalt von > 0,33 l, jedoch < 1 l 

10 5 

70109051 Flaschen aus gefärbtem Glas, zu kommerziellen Transport- oder Verpackungszwecken 

bei Nahrungsmitteln und Getränken, mit einem Nenninhalt von >= 1 l, jedoch < 2,5 l 

10 5 
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70109053 Flaschen aus gefärbtem Glas, zu kommerziellen Transport- oder Verpackungszwecken 

bei Nahrungsmitteln und Getränken, mit einem Nenninhalt von > 0,33 l, jedoch <= 1 l 

10 5 

94013010 Drehstühle mit verstellbarer Sitzhöhe, gepolstert, mit Rückenlehnen und mit Rollen oder 

Gleitern (ausg. für die Human-, Zahnmedizin oder Chirurgie) 

10 5 

94013090 Drehstühle mit verstellbarer Sitzhöhe (ausg. gepolstert, mit Rückenlehnen und mit 

Rollen oder Gleitern, für die Human-, Zahnmedizin oder Chirurgie sowie Friseurstühle) 

10 5 

94014000 Sitzmöbel, in Liegen umwandelbar (ausg. Gartenmöbel und Campingausstattungen 

sowie Möbel für die Human-, Zahnmedizin oder Chirurgie) 

10 5 

94016100 Sitzmöbel, mit Gestell aus Holz, gepolstert (ausg. in Liegen umwandelbare Sitzmöbel) 10 5 

94016900 Sitzmöbel, mit Gestell aus Holz, nichtgepolstert 10 5 
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94017100 Sitzmöbel, mit Gestell aus Metall, gepolstert (ausg. Sitze von der für Luft- oder 

Kraftfahrzeuge verwendeten Art, Drehstühle mit verstellbarer Sitzhöhe sowie Möbel für 

die Human-, Zahnmedizin oder Chirurgie) 

10 5 

94017900 Sitzmöbel, mit Gestell aus Metall, nichtgepolstert (ausg. Drehstühle mit verstellbarer 

Sitzhöhe sowie Möbel für die Human-, Zahnmedizin oder Chirurgie) 

10 5 

94018000 Sitzmöbel, a.n.g. 10 5 

94032080 Metallmöbel (ausg. Möbel von der in Büros verwendeten Art oder für die Human-, 

Zahn-, Tiermedizin oder Chirurgie sowie Betten und Sitzmöbel) 

10 5 

94033011 Schreibtische von der in Büros verwendeten Art, mit Gestell aus Holz 10 5 

94033019 Holzmöbel von der in Büros verwendeten Art, mit einer Höhe von <= 80 cm (ausg. 

Schreibtische sowie Sitzmöbel) 

10 5 

94033091 Schränke von der in Büros verwendeten Art, aus Holz, mit einer Höhe von > 80 cm 10 5 

94033099 Holzmöbel von der in Büros verwendeten Art, mit einer Höhe von > 80 cm (ausg. 

Schränke) 

10 5 

94034010 Einbauküchenelemente 10 5 
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94034090 Holzmöbel von der in der Küche verwendeten Art (ausg. Sitzmöbel sowie 

Einbauküchenelemente) 

10 5 

94035000 Holzmöbel von der im Schlafzimmer verwendeten Art (ausg. Sitzmöbel) 10 5 

94036010 Holzmöbel von der in Esszimmern und Wohnzimmern verwendeten Art (ausg. 

Sitzmöbel) 

10 5 

94036030 Holzmöbel von der in Läden verwendeten Art (ausg. Sitzmöbel) 10 5 

94036090 Holzmöbel (ausg. von der in Büros oder Läden, in der Küche, in Esszimmern und 

Wohnzimmern oder im Schlafzimmer verwendeten Art sowie Sitzmöbel) 

10 5 

94037000 Kunststoffmöbel (ausg. für die Human-, Zahn-, Tiermedizin oder Chirurgie sowie 

Sitzmöbel) 

10 5 

94038900 Möbel aus Stuhlrohr, Korbweiden [Flechtweiden] oder ähnl. Stoffen (ausg. aus Bambus, 

Rattan, Metall, Holz oder Kunststoffen sowie Sitzmöbel und Möbel für die Human-, 

Zahn-, Tiermedizin oder Chirurgie) 

10 5 

94039030 Teile von Möbeln, andere als Sitzmöbel, aus Holz, a.n.g. 10 5 

94039090 Teile von Möbeln, a.n.g. (ausg. aus Metall oder Holz sowie von Sitzmöbeln und Möbeln 

für die Human-, Zahn-, Tiermedizin oder Chirurgie) 

10 5 
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